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Vorbemerkung 

Der Kerntechnische Ausschuss (KTA) beabsichtigt, die zurzeit in der Fassung 1998-06 vorliegende Regel 
KTA 1507 zu ändern. Der Entwurf dieser Änderung wird hiermit der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme 
vorgelegt, damit er erforderlichenfalls verbessert werden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass die endgültige 
Fassung von dem vorliegenden Entwurf abweichen kann. 

Änderungsvorschläge sind innerhalb einer Frist von drei Monaten, 
beginnend am 1. Januar 2012, 

bei der Geschäftsstelle des Kerntechnischen Ausschusses beim Bundesamt für Strahlenschutz, Postfach 10 01 49, 
38201 Salzgitter, einzureichen. 

 
  Frühere Fassungen dieser Regel: 1984-03 (BAnz. Nr. 125a vom 7. Juli 1984) 

 1998-06 (Banz. Nr. 172a vom 15. September 1998)  
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Grundlagen 

(1) Die Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) 
haben die Aufgabe, sicherheitstechnische Anforderungen 
anzugeben, bei deren Einhaltung die nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage 
getroffen ist (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz - AtG), um die im 
AtG und in der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) festge-
legten Schutzziele zu erreichen. 

(2) Die festinstallierte und nicht festinstallierte Strahlen-
schutzinstrumentierung dient unter anderem dem Schutz von 
Personen vor ionisierenden Strahlen innerhalb und außerhalb 
der Anlage und der Kontrolle der bestimmungsgemäßen Funk-
tion von Einrichtungen zur  
a) Rückhaltung fester, flüssiger und gasförmiger radioaktiver 

Stoffe in den vorgesehenen Umschließungen,  
b) Handhabung und kontrollierten Führung der radioaktiven 

Stoffe innerhalb der Anlage und 
c) Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe. 

An diese Instrumentierung werden in den Regeln der Reihe 
KTA 1500 konkrete sicherheitstechnische Anforderungen 
gestellt. 

(3) Die Regel KTA 1507 beinhaltet Anforderungen an tech-
nische Einrichtungen und ergänzende organisatorische Maß-
nahmen, die als notwendig angesehen werden, um die Ablei-
tung radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser bei Forschungs-
reaktoren im bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Störfällen 
zu überwachen. 

(4) Die Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe liefert 
einen Beitrag zur Erfüllung der Anforderungen der §§ 6, 47 
und 48 StrlSchV, nach denen dafür zu sorgen ist, dass 
a) jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch 

und Umwelt unter Beachtung des Standes von Wissen-
schaft und Technik und unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalles auch unterhalb der in der StrlSchV 
festgelegten Grenzwerte so gering wie möglich gehalten 
wird (§ 6 Abs. 2 StrlSchV), 

b) radioaktive Stoffe nicht unkontrolliert in die Umwelt abge-
leitet werden (§ 47 Abs. 1 Satz 2 StrlSchV) und  

c) die Ableitungen überwacht und nach Art und Aktivität spe-
zifiziert der zuständigen Behörde mindestens jährlich an-
gezeigt werden (§ 48 Abs. 1 StrlSchV). Diese Überwa-
chungseinrichtungen müssen die Anforderungen des § 67 
StrlSchV erfüllen.  

(5) Die Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe hat 
folgende Aufgaben zu erfüllen: 
a) Bilanzierung der Aktivität der abgeleiteten radioaktiven 

Stoffe als eine Grundlage zur Beurteilung der radiologi-
schen Auswirkungen und 

b) automatische Auslösung von Signalen. 

(6) Neben den Anforderungen dieser Regel sind bei der 
Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser das Gesetz zur Ord-
nung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 
und das jeweilige Landeswassergesetz zu erfüllen.  

(7) Beim Einleiten von Abwasser in eine öffentliche Kanali-
sation sind die jeweiligen Anforderungen und Verbote des 
kommunalen Satzungsrechts zu beachten. 

 

1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Regel ist anzuwenden auf Einrichtungen zur 
Überwachung der Ableitung gasförmiger, an Schwebstoffen 
gebundener und flüssiger radioaktiver Stoffe im bestimmungs-
gemäßen Betrieb und bei Störfällen aus ortsfesten For-

schungsreaktoren mit einer Leistung größer als 50 kW ein-
schließlich der Anlagenteile, die durch die atomrechtliche 
Genehmigung miterfasst werden.  

H i n w e i s :  
Beispiele für derartige Anlagenteile sind Neutronenleiter, Kalte 
und Heiße Neutronenquellen und Bestrahlungseinrichtungen. 

(2) Bei ortsveränderlichen Forschungsreaktoren oder bei 
Forschungsreaktoren mit einer Leistung kleiner als oder gleich 
50 kW und Nulleistungsreaktoren, z. B. Unterrichtsreaktoren 
und kritischen Anordnungen, sollte die Anwendung dieser 
Regel nur insoweit erfolgen, wie es unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls begründet ist. 

(3) Werden flüssige radioaktive Stoffe an befugte Dritte, 
z. B. zentrale Dekontaminationseinrichtungen oder Landes-
sammelstellen, abgegeben, so ist die Überwachung dieser 
Stoffe nicht Gegenstand dieser Regel. 

H i n w e i s :  
Für die Abgabe radioaktiver Stoffe sind die §§ 69 und 70 StrlSchV 
einschlägig. 

 

2 Begriffe 

(1) Abflutwasser 
Das Abflutwasser ist der Teil des umlaufenden Kühlwassers, 
der aus sekundären oder tertiären Kühlkreisen abgegeben 
wird, um die Menge der Inhaltsstoffe des Kühlwassers in zu-
lässigen Grenzen zu halten. 
 

(2) Ableitung radioaktiver Stoffe 
Die Ableitung radioaktiver Stoffe ist die Abgabe flüssiger, an 
Schwebstoffen gebundener oder gasförmiger radioaktiver 
Stoffe aus der Anlage auf hierfür vorgesehenen Wegen. 
 

(3) Ansprechvermögen einer Messeinrichtung 
Das Ansprechvermögen einer Messeinrichtung ist das Ver-
hältnis des angezeigten Wertes einer Messgröße zum richti-
gen Wert dieser Messgröße. 
 

(4) Betrieb, bestimmungsgemäßer  
Der bestimmungsgemäße Betrieb umfasst 
a) Betriebsvorgänge, für die die Anlage bei funktionsfähigem 

Zustand der Systeme (ungestörter Zustand) bestimmt und 
geeignet ist (Normalbetrieb); 

b) Betriebsvorgänge, die bei Fehlfunktion von Anlagenteilen 
oder Systemen (gestörter Zustand) ablaufen, soweit hier-
bei einer Fortführung des Betriebes sicherheitstechnische 
Gründe nicht entgegenstehen (anomaler Betrieb); 

c) Instandhaltungsvorgänge (Inspektion, Wartung, Instand-
setzung). 

 

(5) Bilanzierung radioaktiver Stoffe 
Die Bilanzierung ist eine besondere Form der Überwachung 
und besteht aus der Identifizierung und Aktivitätsbestimmung 
der in einer vorgegebenen Zeitspanne abgeleiteten Radionuk-
lide oder Radionuklidgruppen. 
 

(6) Caesium-137-Äquivalent (Wasser) 
Das Caesium-137-Äquivalent ist eine abgeleitete Messgröße 
mit der Einheit Bq/m3. Sie wird durch Multiplikation der ge-
messenen Gamma-Zählrate bei einem Messpräparat mit dem 
unter gleichen Bedingungen ermittelten Verhältnis von Aktivi-
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tätskonzentration zu Gamma-Zählrate mit einer Caesium-137-
Standardlösung erhalten.  

(7) Doppelbestimmung 
Die Doppelbestimmungen sind an aliquoten Teilen einer re-
präsentativen Probe nach dem gleichen Verfahren durchge-
führte Aufbereitungsschritte (z. B. Eindampfen, radiochemi-
sche Trennung) mit anschließender Aktivitätsmessung. 
 

(8) Erkennungsgrenze 
Die Erkennungsgrenze ist ein berechneter Wert einer Größe 
(z. B. Aktivität, Aktivitätskonzentration, spezifische Aktivität), 
die mit einem Messwert verglichen wird, um zu entscheiden, 
ob bei dieser Messung ein Beitrag dieser Größe vorliegt oder 
lediglich Nulleffekt gemessen wurde.  

H i n w e i s :  
Erkennungsgrenzen werden nach DIN ISO 11929 ermittelt. 

 

(9) Forschungsreaktor 
Ein Forschungsreaktor ist ein Kernreaktor, der ausschließlich 
für mindestens eine der folgenden Aufgaben betrieben wird: 
a) Nutzung der bei der Kernspaltung entstehenden Strahlung, 
b) Messung kernphysikalischer Daten oder 
c) Messung reaktorphysikalischer Daten. 
 

(10) Gesamt-Alpha-Aktivität 
Die Gesamt-Alpha-Aktivität ist die aus der integralen Messung 
von Alphastrahlung eines radioaktiven Stoffes ermittelte Aktivi-
tät, die auf ein für das Kalibrieren der Messeinrichtung ver-
wendetes Referenznuklid bezogen wird. 
 

(11) Gesamt-Beta-Aktivität 
Die Gesamt-Beta-Aktivität ist die aus der integralen Messung 
von Betastrahlung eines radioaktiven Stoffes ermittelte Aktivi-
tät, die auf ein für das Kalibrieren der Messeinrichtung ver-
wendetes Referenznuklid bezogen wird. 
 

(12) Gesamtverlustfaktor bei der Probenentnahme von 
luftgetragenen Stoffen 

Der Gesamtverlustfaktor ist ein Korrekturfaktor, der bei der 
Bestimmung der Ableitung radioaktiver Stoffe anzuwenden ist. 
Er setzt sich maßgeblich zusammen aus Faktoren, die sich 
aus Änderungen der Aktivitätskonzentrationen luftgetragener 
radioaktiver Stoffe ergeben:  
a) bei der Erfassung eines Teilluftstromes mittels Probenent-

nahmerechen, 
b) bei anisokinetischer Probenentnahme, 
c) beim Transport durch die Probenentnahmeleitung (Rohr-

faktor) und 

d) beim Transport in den Sammel- und Messeinrichtungen. 
 

(13) Kalibrierung einer Messeinrichtung der Strahlungs-
überwachung 

Die Kalibrierung einer Messeinrichtung der Strahlungsüber-
wachung ist die Ermittlung des Zusammenhangs zwischen der 
Ausgabe und dem Wert der Messgröße. 
 

(14) Messmedium 
Das Messmedium ist eine aus dem zu überwachenden Medi-
um entnommene Probe, die, ggf. nach einer verfahrenstechni-
schen Behandlung, wie z. B. Aufheizen, Filtern, Verdünnen, 
das Messvolumen (d.h. den Bereich, für den das Ansprech-

vermögen der zugehörigen Messeinrichtung bei der Kalibrie-
rung ermittelt wurde) durchströmt. 
 

(15) Mischprobe 
Die Mischprobe ist eine Mischung von Einzelproben oder 
Sammelproben oder von Teilen dieser Proben aus einer spe-
zifizierten Zeitspanne. 
 

(16) Nachweisgrenze  
Die Nachweisgrenze ist ein berechneter Wert einer Größe (z. B. 
Aktivität, Aktivitätskonzentration, spezifische Aktivität), der mit 
einem vorgegebenen Richtwert verglichen werden soll, um zu 
entscheiden, ob ein Messverfahren, z. B. aus wissenschaftli-
chen, gesetzlichen oder sonstigen Gründen für einen be-
stimmten Messzweck geeignet ist. 

H i n w e i s :  
Nachweisgrenzen werden nach DIN ISO 11929 ermittelt. 

 

(17) Repräsentative Probe (für Ableitungen) 
Eine repräsentative Probe ist eine solche Probe, deren Unter-
suchung die Ermittlung der abgeleiteten radioaktiven Stoffe 
nach Art und Aktivität gestattet. 
 

(18) Rohrfaktor 
Der Rohrfaktor ist das Verhältnis der Aktivitätskonzentration 
eines Radionuklids oder einer Radionuklidgruppe an der Ein-
trittsöffnung der Probenentnahmesonde zur Aktivitätskonzent-
ration am Anschluss der Sammel- oder Messeinrichtung zur 
Überwachung der Aktivitätskonzentration gasförmiger oder an 
Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe im stationären 
Zustand. 

 
(19) Sammelprobe 
Die Sammelprobe ist eine in einer vorgegebenen Zeitspanne 
durch kontinuierliche oder quasi-kontinuierliche Entnahme er-
stellte Probe. 

 

(20) Schwellenwert 
Der Schwellenwert ist ein innerbetrieblicher Wert, bei dessen 
Überschreiten Maßnahmen erforderlich sind.  
 

(21) Störfall 
Ein Störfall ist ein Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der 
Betrieb der Anlage oder die Tätigkeit aus sicherheits-
technischen Gründen nicht fortgeführt werden kann und für 
den die Anlage auszulegen ist oder für den bei der Tätigkeit 
vorsorglich Schutzvorkehrungen vorzusehen sind. 
 

(22) Überwachung 
Die Überwachung ist ein Sammelbegriff für alle Arten einer 
kontrollierten Erfassung von physikalischen Größen, ein-
schließlich eines Vergleichs mit vorgegebenen Werten. 

H i n w e i s e :  
(1) Die Überwachung erfolgt z. B. durch 
a) die kontinuierliche Messung, 
b) die Analyse von Proben (z. B. im Labor) oder 
c)  die Verknüpfung von Messwerten 
jeweils in Verbindung mit dem Vergleich mit vorgegebenen Wer-
ten der physikalischen Größen (z. B. Genehmigungswerten, be-
trieblichen Werten). 
(2) Beim Vergleich des Wertes der physikalischen Größe mit ei-
nem vorgegebenen Wert, z.B. Grenzwert, wird die obere Grenze 
des Vertrauensbereichs der physikalischen Größe verwendet.  
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(23) Vertrauensbereich 
siehe DIN ISO 11929 

 

3 Überwachung der Aktivitäten der mit der Fortluft 
abgeleiteten radioaktiven Stoffe im bestimmungs-
gemäßen Betrieb 

3.1 Allgemeine Anforderungen 

(1) Im bestimmungsgemäßen Betrieb sind die abgeleiteten 
radioaktiven Stoffe nach Art und Aktivität nach den Anforde-
rungen des Abschnitts 3 zu bestimmen. Im Hinblick auf die 
Sammel- und Messverfahren ist zwischen folgenden Radio-
nukliden und Radionuklidgruppen zu unterscheiden: 

a) radioaktive Edelgase 
b) an Schwebstoffen gebundene radioaktive Stoffe 
c) radioaktives gasförmiges Jod 
d) Tritium 
e) radioaktives Strontium 
f) Alphastrahler 
g) Kohlenstoff-14 

(2) Für die Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe 
sollen die kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Probenent-
nahmen, Messungen und das Sammeln im Teilluftstrom der 
Fortluft vorgenommen werden. Die Volumenströme aller Teil-
ströme sind kontinuierlich zu überwachen. 

(3) Der Volumenstrom der Fortluft ist kontinuierlich zu mes-
sen und aufzuzeichnen; die Messunsicherheit des Volumen-
stromes ist anzugeben. 

(4) Bei der kontinuierlichen Messung von an Schwebstoffen 
gebundenen radioaktiven Stoffen und radioaktivem gasförmi-
gen Jod ist eine Abweichung des Volumenstroms des Teilluft-
stroms von mehr als 20 % seines Nennwertes auf der Warte 
zu melden. 

(5) Bei der Bilanzierung der Aktivität von an Schwebstoffen 
gebundenen radioaktiven Stoffen, radioaktivem Jod, Tritium, 
radioaktivem Strontium, Kohlenstoff-14 und Alphastrahlern ist 
die Durchflussmenge zu messen und eine Abweichung des 
Volumenstroms des Teilluftstromes von mehr als 20 % seines 
Nennwertes auf der Warte zu melden. Diese Meldung entfällt 
beim Einsatz von Kolbenpumpen. 

 

3.2 Radioaktive Edelgase 

3.2.1 Kontinuierliche Messung 

(1) Die Ableitung radioaktiver Edelgase mit der Fortluft ist 
durch Beta-Messung kontinuierlich zu ermitteln und auf einen 
Schwellenwert hin zu überwachen. Dazu ist mindestens eine 
kontinuierliche Messung und Aufzeichnung der Gesamt-Beta-
Aktivitätskonzentration in Verbindung mit der kontinuierlichen 
Messung und Aufzeichnung des Volumenstroms der Fortluft 
erforderlich. 

(2) Zur Vermeidung einer Messwertverfälschung ist den 
Messeinrichtungen ein Schwebstofffilter mindestens der Filter-
klasse E12 nach DIN EN 1822-1 vorzuschalten. 

(3) Die Nachweisgrenze der Messeinrichtung zur Messung 
der Aktivitätskonzentrationen darf bei einer Messdauer von 
zehn Minuten den Wert von 1 ⋅ 104 Bq/m3 für Xenon-133 nicht 
überschreiten. 

(4) Der Messbereichsendwert muss unter Berücksichtigung 
des Volumenstromes der Kaminfortluft die Ermittlung von 

Ableitungsraten mindestens bis zum Zehntel des Jahresge-
nehmigungswertes bezogen auf das in 24 Stunden abgeleitete 
Fortluftvolumen ermöglichen. 

(5) Sofern die Aktivitätsmesseinrichtung nicht redundant 
ausgelegt ist, muss während ihrer Ausfallzeit mit Hilfe einer 
anderen festinstallierten Instrumentierung bei bekanntem 
Fortluftvolumenstrom eine Abschätzung der Aktivitätsableitun-
gen an radioaktiven Edelgasen erfolgen. Die Ausfallzeit darf 
eine Zeitspanne von 3 Tagen nicht überschreiten. 
 

3.2.2 Bilanzierung 

(1) Die Aktivitäten der mit der Fortluft abgeleiteten radioakti-
ven Edelgase sind zu bilanzieren. Dazu ist die mit der Beta-
Messung ermittelte Ableitungsrate der Gesamt-Beta-Aktivität 
nach 3.2.1 (1) unter Berücksichtigung der Anteile der Einzel-
nuklide an der Nuklidzusammensetzung zugrunde zu legen.  

(2) Die diskontinuierliche Bestimmung der Nuklidzusam-
mensetzung muss durch vierteljährliche Entnahme einer re-
präsentativen Probe erfolgen. Die Proben sind unverzüglich zu 
analysieren. Dabei sind die in Tabelle 3-1 aufgeführten Ra-
dionuklide zu berücksichtigen. 

 
Radionuklide 

Argon-41 
Krypton-85 
Krypton-85 m 
Krypton-87 
Krypton-88 
 

Xenon-131 m 
Xenon-133 
Xenon-133 m 
Xenon-135 
Xenon-135 m 
Xenon-138 

Tabelle 3-1: Bei der Bilanzierung der Aktivitäten der mit der 
Fortluft abgeleiteten radioaktiven Edelgase zu be-
rücksichtigende Radionuklide 

(3) Die Nachweisgrenze der Einzelnuklidbestimmung nach 
(2) darf den Wert von 1 ⋅ 103 Bq/m3 für Xenon-133 nicht über-
schreiten. Dabei sind für in Tabelle 3-1 aufgelistete, nicht 
nachgewiesene Radionuklide die bei der jeweiligen Messung 
mit der Messeinrichtung erreichten Erkennungsgrenzen an-
zugeben. 

(4) Wird bei der Messung nach (2) Xenon-133 mit einer 
Aktivitätskonzentration oberhalb von 1 ⋅ 103 Bq/m3, jedoch 
kein Krypton-85, nachgewiesen, so ist nach frühestens zwei 
Tagen Abklingzeit eine zweite Analyse der Probe zur Bestim-
mung der Krypton-85-Aktivitätskonzentration durchzuführen. 

(5) Zusätzlich zur vierteljährlichen Probenentnahme sind 
unverzüglich weitere repräsentative Proben zu nehmen und zu 
analysieren, wenn der Schwellenwert nach 3.2.1 (1) erreicht 
wird und länger als 30 Minuten ansteht. Solange dieser 
Schwellenwert ansteht, ist mindestens alle 24 Stunden eine 
Probe zu entnehmen und unverzüglich die Nuklidzusammen-
setzung zu bestimmen. 

(6) Bei einer diskontinuierlichen Probenentnahme ist die 
Nuklidzusammensetzung rückwirkend zwischen zwei Proben-
entnahmen als unverändert anzusehen.  

(7) Alternativ zu den Absätzen 2 bis 6 darf die Erfassung der 
Aktivitäten abgeleiteter radioaktiver Edelgase auch durch 
kontinuierliche nuklidspezifische Messung erfolgen. Zur Bilan-
zierung sind die gemessenen Tagesspektren heranzuziehen. 
Die Nachweisgrenze der Messeinrichtung darf den Wert von 
1 ⋅ 103 Bq/m3 für Xenon-133 bei der Analyse der Tagesspekt-
ren nicht überschreiten. 
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(8) Weitere in der Kaminfortluft nachgewiesene Radionuklide 
sind im Berichtsbogen (siehe Bild 8-1) einzeln unter „Sonsti-
ge“ anzugeben. 
 

3.3 An Schwebstoffen gebundene radioaktive Stoffe 

3.3.1 Kontinuierliche Messung 

(1) Die Ableitung von an Schwebstoffen gebundenen radio-
aktiven Stoffen mit der Fortluft ist durch kontinuierliche Mes-
sung zu überwachen. Dazu sind die an Schwebstoffen gebun-
denen radioaktiven Stoffe kontinuierlich auf einem Schweb-
stofffilter mindestens der Filterklasse E12 nach DIN EN 1822-
1 aus einem Teilluftstrom abzuscheiden und während dessen 
die Aktivität auf dem Schwebstofffilter zu messen. Aus diesem 
Messwert ist die Aktivitätskonzentration zu ermitteln und auf-
zuzeichnen. 

(2) Die Messeinrichtung muss so ausgelegt sein, dass bei 
zuvor unbeladenem Schwebstofffilter bei einem kurzzeitig 
anstehenden Wert des Caesium-137-Äquivalentes mit einem 
Zeitintegral von 4 (Bq/m3) h innerhalb von höchstens einer 
Stunde die Anzeige der Messgröße „Aktivität auf dem Filter“ 
oder „Anstieg der Aktivität auf dem Filter“ die Nachweisgrenze 
überschreitet. 

H i n w e i s :  
Die genannten Anforderungen an die Nachweisgrenze gelten für 
den anlagenunabhängigen Nachweis der Geräteeigenschaften.  

(3) Die Aktivität auf dem Schwebstofffilter ist auf einen Wert 
hin zu überwachen, bei dessen Überschreitung das Filter zu 
wechseln ist. Bei diesem Wert muss eine Ableitung von 
5 ⋅ 107 Bq beim Nennvolumenstrom der Fortluft auch bei 
der entsprechenden Filterbeladung innerhalb einer Stunde mit 
einer Messunsicherheit von weniger als 20 % erkannt werden.  

(4) Sofern die Messeinrichtung nicht redundant vorhanden 
ist, muss während einer Ausfallzeit der Instrumentierung zur 
Überwachung der Ableitung von an Schwebstoffen gebunde-
nen radioaktiven Stoffen über eine andere festinstallierte In-
strumentierung, z. B. zur Hallenluftüberwachung, bei bekann-
tem Fortluftvolumenstrom eine Abschätzung der Aktivitätsab-
leitung von an Schwebstoffen gebundenen radioaktiven Stof-
fen erfolgen. Die Ausfallzeit darf eine Zeitspanne von 3 Tagen 
nicht überschreiten. 

(5) Von der kontinuierlichen Messung darf abgesehen wer-
den, wenn  
a) die an Schwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffe 

durch Filterung der gesamten Fortluft durch Schwebstofffil-
ter mindestens der Filterklasse E12 nach DIN EN 1822-1 
zurückgehalten werden und die Funktionsfähigkeit der 
Rückhalteeinrichtung überwacht wird oder 

b) eine kontinuierliche Messung der Aktivitätsableitung von 
radioaktivem gasförmigen Jod nach 3.4.1 durchgeführt 
wird. 

 

3.3.2 Bilanzierung 

(1) Die Aktivitäten der mit der Fortluft abgeleiteten an 
Schwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffe sind zu bilan-
zieren. Dazu sind diese durch kontinuierliche Abscheidung auf 
einem Schwebstofffilter mindestens der Filterklasse E12 nach 
DIN EN 1822-1 zu sammeln. 

(2) Der Sammelzeitraum darf eine Woche nicht überschrei-
ten; für die Zeit vom Beginn der Sammlung bis zum Beginn 
der Messung ist eine Zerfallskorrektur durchzuführen. 

(3) Schwebstofffilter sind innerhalb von zwei Tagen nach 
Entnahme des Filters durch gammaspektrometrische Mes-
sung zu analysieren. Bei der Bilanzierung sind die in Tabel-
le 3-2 aufgeführten Radionuklide zu berücksichtigen. 

Radionuklide 

 Chrom-51 

 Mangan-54 

 Kobalt-58 

 Eisen-59 

 Kobalt-60 

 Zink-65 

 Zirkonium-95 

 Niob-95 

 Ruthenium-103 

 Ruthenium-106 

 Silber-110 m 

 Antimon-124 

 Antimon-125 

 Jod-131 

 Caesium-134 

 Caesium-137 

 Barium-140 

 Lanthan-140 

 Cer-141 

 Cer-144 

Tabelle 3-2: Bei der Bilanzierung der Aktivitäten der mit der 
Fortluft abgeleiteten an Schwebstoffen gebun-
denen radioaktiven Stoffen zu berücksichtigen-
de Radionuklide 

(4) Das Schwebstofffilter nach (1) ist unverzüglich zu analy-
sieren, wenn der Schwellenwert nach 3.2.1 (1) erreicht wird 
und länger als 30 Minuten ansteht. 

(5) Die Nachweisgrenze der Messeinrichtung zur Bestimmung 
der Aktivitätskonzentration darf den Wert von 3 ⋅ 10-2 Bq/m3 für 
Caesium-137 nicht überschreiten. Dabei sind für die in Ta-
belle 3-2 aufgelisteten, nicht nachgewiesenen Radionuklide 
die bei der jeweiligen Messung mit der Messeinrichtung er-
reichten Erkennungsgrenzen anzugeben. 

(6) Weitere nachgewiesene Radionuklide mit Halbwertszeiten 
von mehr als acht Tagen sind im Berichtsbogen (siehe Bild 8-1) 
einzeln unter „Sonstige“ anzugeben. 
 

3.4 Radioaktives gasförmiges Jod 

3.4.1 Kontinuierliche Messung 

(1) Die Ableitung von radioaktivem Jod mit der Fortluft ist 
durch kontinuierliche Messung zu überwachen. Dazu ist radio-
aktives Jod kontinuierlich auf einem Jodfilter aus einem Teil-
luftstrom abzuscheiden und während der Anreicherung die 
abgeschiedene Aktivität von Jod-131 (Leitnuklid) zu messen. 
Aus diesem Messwert ist die Aktivitätskonzentration zu ermit-
teln und aufzuzeichnen. 

(2) Die Messeinrichtung muss so ausgelegt sein, dass bei 
zuvor unbeladenem Filter bei einer kurzzeitig anstehenden 
Aktivitätskonzentration mit einem Zeitintegral von 2 (Bq/m3) h für 
Jod-131 innerhalb von höchstens einer Stunde die Anzeige 
der Messgröße „Aktivität auf dem Filter“ oder „Anstieg der 
Aktivität auf dem Filter“ die Nachweisgrenze überschreitet. 

H i n w e i s :  
Die genannten Anforderungen an die Nachweisgrenze gelten für 
den anlagenunabhängigen Nachweis der Geräteeigenschaften.  

(3) Die Aktivität auf dem Jodfilter ist auf einen Wert hin zu 
überwachen, bei dessen Überschreitung das Filter zu wech-
seln ist. Bei diesem Wert muss eine Ableitung von 1 ⋅ 106 Bq 
beim Nennvolumenstrom der Fortluft auch bei der entspre-
chenden Filterbeladung innerhalb einer Stunde mit einer 
Messunsicherheit von weniger als 20 % erkannt werden. 

(4) Zur Vermeidung einer Messwertverfälschung ist dem 
Jodfilter ein Schwebstofffilter mindestens der Filterklasse E12 
nach DIN EN 1822-1 vorzuschalten. 

(5) Abscheidegrad und Beladekapazität der Filter müssen 
sowohl für elementares als auch für organisch gebundenes 
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Jod bei der Auswahl des Sorptionsmaterials berücksichtigt 
werden. Es sind Jodsorbentien mit einer geringen Edelgasad-
sorption einzusetzen. 

H i n w e i s :  
Bei der Bestimmung von Abscheidegraden für organisch gebun-
denes Jod wird üblicherweise auf Methyljodid Bezug genommen. 

(6) Kann die kontinuierliche Messung der Ableitungen von 
Jod-131 aufgrund niedriger Genehmigungswerte mit einer 
Messeinrichtung nach den Absätzen 1 bis 5 nicht durchgeführt 
werden, so ist ein anlagenspezifisches Überwachungsverfah-
ren zulässig. 
 

3.4.2 Bilanzierung 

(1) Die Aktivität des mit der Fortluft abgeleiteten radioaktiven 
Jods ist zu bilanzieren. Dazu ist radioaktives gasförmiges Jod 
durch kontinuierliche Abscheidung auf einem Jodfilter zu sam-
meln. 

(2) Abscheidegrad und Beladekapazität der Filter müssen 
sowohl für elementares als auch für organisch gebundenes 
Jod bekannt sein und bei der Auswahl der Filter berücksichtigt 
werden. 

(3) Zur Vermeidung einer Messwertverfälschung ist dem 
Jodfilter ein Schwebstofffilter mindestens der Filterklasse E12 
nach DIN EN 1822-1 vorzuschalten, das mit dem in 3.3.2 
genannten Filter identisch sein darf. 

(4) Der Sammelzeitraum darf eine Woche nicht überschrei-
ten; für die Zeit vom Beginn der Sammlung bis zum Beginn 
der Messung ist eine Zerfallskorrektur durchzuführen. 

(5) Innerhalb eines Tages nach Entnahme der Probe ist 
durch eine gammaspektrometrische Messung die Aktivität von 
Jod-131 auf dem Jodfilter zu messen. 

(6) Schwebstofffilter und Jodfilter sind unverzüglich zu ana-
lysieren, wenn der Schwellenwert nach 3.2.1 (1) erreicht wird 
und länger als 30 Minuten ansteht. 

(7) Bei der Bilanzierung der Aktivität von radioaktivem Jod 
darf für die Messeinrichtung die Nachweisgrenze für Jod-131 
(Leitnuklid) den Wert von 2 ⋅ 10-2 Bq/m3 nicht überschreiten. 

(8) Vorzugsweise ist die Bilanzierung der Aktivität von radio-
aktivem Jod nach den Absätzen 1 bis 7 durchzuführen. Alter-
nativ darf nach den Absätzen 9 bis 13 verfahren werden, vor-
ausgesetzt, die Aktivitätskonzentration von Jod-131 im primä-
ren Kühlkreis ist kleiner als 1 ⋅ 105 Bq/m3 und für Emissionen, 
z. B. aus Experimenten, die durch dieses Verfahren nicht 
erfasst werden, wird der Nachweis der Geringfügigkeit er-
bracht. 

(9) Für die Bestimmung der Jod-Aktivitätsableitung sind 
wöchentlich repräsentative Wasserproben aus dem primären 
Kühlkreis zu entnehmen. 

(10) In den Wasserproben ist innerhalb eines Tages nach 
Entnahme der Probe durch eine gammaspektrometrische 
Messung die Aktivität von Jod-131 zu messen. Eine Zerfalls-
korrektur ist durchzuführen. 

(11) Die Bilanzierung der Aktivität des mit der Kaminfortluft 
abgeleiteten radioaktiven Jods hat durch Multiplikation der 
ermittelten Aktivitätskonzentration von radioaktivem Jod im 
primären Kühlkreis und einem Zehntel (forschungsreaktorspe-
zifisch) der während des Bilanzierungszeitraums verdunsteten 
Menge des primären Kühlwassers zu erfolgen. Eine Bilanzie-
rung der Aktivität des mit der Kaminfortluft abgeleiteten radio-
aktiven Jods über einen experimentell bestimmten Koeffizien-
ten des Übergangs von radioaktivem Jod vom primären Kühl-
kreis in die Kaminfortluft ist zulässig. 

(12) Es sind unverzüglich repräsentative Wasserproben aus 
dem primären Kühlkreis zu entnehmen und zu analysieren, 
wenn der Schwellenwert nach 3.2.1 (1) erreicht wird und län-
ger als 30 Minuten ansteht. 

(13) Die Nachweisgrenze der Messeinrichtung für die Durch-
führung der Messung nach (10) darf bei Messung einer Deio-
natprobe den Wert von 4 ⋅ 103 Bq/m3 für Jod-131 (Leitnuklid) 
nicht überschreiten. 
 

3.5 Tritium 

3.5.1 Leichtwasserreaktoren 

(1) Die Aktivitätsableitung von Tritium mit der Fortluft in der 
chemischen Form von Wasser ist zu überwachen. Dazu sind 
kontinuierlich Luftproben zu sammeln. 

(2) Die Bestimmung der Aktivität von Tritium in den Proben 
ist vierteljährlich durchzuführen. Sie darf anhand von Einzel-
proben, die nach (1) gewonnen wurden, oder anhand einer 
repräsentativen Mischprobe durchgeführt werden. 

(3) Mit dem Analyseverfahren muss eine Tritium-
Aktivitätskonzentration von 1 ⋅ 103 Bq/m3 in der Fortluft nach-
gewiesen werden können. 

(4) Sind wegen der Art der Probenentnahme die in der Fort-
luft herrschende Temperatur und Luftfeuchte zu berücksichti-
gen, so sind diese Größen monatlich zu bestimmen. 

(5) Bei der Verwendung von Molekularsieben zur Sammlung 
von Tritium ist auf eine mögliche Messwertverfälschung durch 
Restaktivität zu achten. Gebrauchte Molekularsiebe sollten 
nicht erneut verwendet werden. Sofern eine erneute Verwen-
dung beabsichtigt ist, ist das gebrauchte Molekularsieb vor 
dem Einsatz durch vierstündiges Spülen im Inertgasstrom bei 
einer Temperatur von 400 °C von Wasser zu befreien und zu 
aktivieren. 

(6) Alternativ zu den Absätzen 1 bis 5 darf auch nach den 
Absätzen 7 bis 9 verfahren werden. 

(7) Für die Bilanzierung der Aktivitätsableitung von Tritium 
ist die Aktivitätskonzentration von Tritium im Beckenwasser 
einmal jährlich zu messen. 

(8) Die Aktivitätsableitung von Tritium ist durch Multiplikation 
der an der Probe bestimmten Aktivitätskonzentration von Triti-
um und der Menge des jährlich verdunsteten Beckenwassers 
zu ermitteln. 

(9) Die Nachweisgrenze bei der Messung der Aktivitätskon-
zentration von Tritium im Beckenwasser darf den Wert von 
4 ⋅ 104 Bq/m3 nicht überschreiten. 

(10) Wird ein Leichtwasserreaktor mit einem zusätzlichen 
Schwerwassertank ausgestattet, dessen Tritiuminventar 
1 ⋅ 1014 Bq übersteigen kann, so sind die Anforderungen nach 
3.5.2 zu erfüllen. 
 

3.5.2 Schwerwasserreaktoren 

(1) Die Aktivitätsableitung von Tritium mit der Fortluft ist 
durch kontinuierliche Messung auf einen Schwellenwert hin zu 
überwachen. Die Bilanzierung ist nach 3.5.1 (1) bis (5) durch-
zuführen.  

(2) Der Messbereich der Messeinrichtung muss die Erfas-
sung von Ableitungsraten von 5 ⋅ 107 Bq/h bis 5 ⋅ 1011 Bq/h, 
bezogen auf den Nennvolumenstrom der Fortluft, ermögli-
chen. 

(3) Die Nachweisgrenze der Messeinrichtung darf den Wert 
von 2 ⋅ 103 Bq/m3 nicht überschreiten. 
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(4) Zur Vermeidung einer Messwertverfälschung ist der 
Messeinrichtung ein Schwebstofffilter mindestens der Filter-
klasse E12 nach DIN EN 1822-1 vorzuschalten. 

(5) Die Volumenströme von Messluft und Zählgas sind bis 
auf eine zulässige Abweichung von ± 15 % konstant zu halten 
und mit einem Durchflusswächter auf je einen oberen und 
unteren Schwellenwert hin zu überwachen. 
 

3.6 Radioaktives Strontium 

(1) Für die Überwachung der Ableitung von radioaktiven 
Strontiumisotopen mit der Fortluft ist Strontium kontinuierlich 
auf einem Schwebstofffilter mindestens der Filterklasse E12 
nach DIN EN 1822-1 aus einem Teilluftstrom der Fortluft ab-
zuscheiden. Dieses Schwebstofffilter darf identisch mit dem 
Schwebstofffilter nach 3.3.2 sein. 

(2) Die Analyse auf Strontium-89 und Strontium-90 ist vier-
teljährlich an Mischproben durchzuführen, die aus den im 
betreffenden Zeitraum exponierten Schwebstofffiltern herge-
stellt werden dürfen. Für die Zeit vom Beginn der Sammlung 
bis zum Beginn der Messung ist eine Zerfallskorrektur für 
Strontium-89 durchzuführen. 

(3) Die mit der Fortluft abgeleitete Aktivität von radioaktiven 
Strontiumisotopen ist zu bilanzieren. Bei der Bilanzierung der 
Aktivitätsableitung von Strontium-89 und Strontium 90 darf die 
Nachweisgrenze den Wert von 1 ⋅ 10-3 Bq/m3 nicht überschrei-
ten. 

(4) Von der Bilanzierung nach (1) bis (3) darf abgesehen 
werden, wenn die Aktivitätskonzentration von Lanthan-140 
(Leitnuklid) bei der Bilanzierung der Aktivität von an Schwebstof-
fen gebundener radioaktiver Stoffe nach 3.3.2 nicht größer ist 
als 2 ⋅ 10-2 Bq/m3 und wenn für eine Ableitung von Strontium-
89 und Strontium-90 aus der Durchführung von Experimenten 
der Nachweis der Geringfügigkeit erbracht wird. 
 

3.7 Alphastrahler 

(1) Für die Überwachung der Ableitung von alphastrahlen-
den radioaktiven Stoffen (Alphastrahler) mit der Fortluft sind 
Alphastrahler kontinuierlich auf einem Schwebstofffilter min-
destens der Filterklasse E12 nach DIN EN 1822-1 aus einem 
Teilluftstrom der Fortluft abzuscheiden. Dieses Schwebstofffil-
ter darf identisch mit dem Schwebstofffilter nach 3.3.2 sein. 

(2) Die nuklidspezifische Analyse auf Alphastrahler ist vier-
teljährlich an Mischproben durchzuführen, die aus den im 
betreffenden Zeitraum exponierten Schwebstofffiltern herge-
stellt werden dürfen. 

(3) Die Aktivitäten der mit der Fortluft abgeleiteten Alpha-
strahler sind zu bilanzieren. Bei der Bilanzierung der Aktivitä-
ten von Alphastrahlern sind die in Tabelle 3-3 aufgeführten 
Radionuklide zu berücksichtigen. Die Nachweisgrenze der 
Messeinrichtung darf den Wert von 5 ⋅ 10-3 Bq/m3 für Ameri-
cium-241 nicht überschreiten. Dabei sind für die in Tabelle 3-3 
aufgelisteten, nicht nachgewiesenen Radionuklide die bei der 
jeweiligen Messung mit der Messeinrichtung erreichten Erken-
nungsgrenzen anzugeben. Bei der Bilanzierung ist eine Zu-
sammenfassung der Radionuklidpaare Plutonium-238 und 
Americium-241 sowie Plutonium-239 und Plutonium-240 zu-
lässig.   

(4) Weitere nachgewiesene Radionuklide sind im Berichts-
bogen (siehe Bild 8-1) einzeln unter „Sonstige“ anzugeben. 

(5) Von einer Bilanzierung nach den Absätzen 1 bis 3 darf 
abgesehen werden, wenn die Gesamt-Alpha-Aktivitätskon-
zentration im primären Kühlkreis nicht größer ist als 
1 ⋅ 103 Bq/m3 und für eine Ableitung von Alphastrahlern aus 
der Durchführung von Experimenten der Nachweis der Gering-

fügigkeit erbracht wird. Die Bestimmung der Gesamt-Alpha-
Aktivitätskonzentration hat vierteljährlich an repräsentativen 
Mischproben zu erfolgen. 
 

Radionuklide 

Uran-234  1) 

Plutonium-238 

Plutonium-239 

Plutonium-240 

Americium-241 

Curium-242 

Curium-244 

1) Bei Forschungsreaktoren mit hochangereichertem Brennstoff 
 an Stelle von Curium-242 und Curium-244 

Tabelle 3-3: Bei der Bilanzierung der Aktivität der mit der 
Fortluft abgeleiteten Alphastrahler zu be-
rücksichtigende Radionuklide 

3.8 Kohlenstoff 14 

(1) Die Ableitung von Kohlenstoff-14 mit der Fortluft in der 
chemischen Form Kohlenstoffdioxid ist zu überwachen. Dazu 
sind kontinuierlich Proben von Kohlenstoff-14 zu sammeln. 
Die Analyse auf Kohlenstoff-14 ist vierteljährlich an Misch- 
oder Sammelproben durchzuführen. Mit dem Analyseverfah-
ren muss eine Kohlenstoff-14-Aktivitätskonzentration von 
5 Bq/m3 in der Fortluft nachgewiesen werden können. 

(2) Von einer Überwachung nach (1) darf abgesehen wer-
den, wenn mit einem anderen Ermittlungsverfahren, z. B. 
ausgehend von der Berechnung der Bildungsrate von Kohlen-
stoff-14, die Aktivitätsableitung von Kohlenstoff-14 bilanziert 
wird. 
 

3.9 Probenentnahme 

(1) Der Probenentnahmeort und das Probenentnahmever-
fahren sind so zu wählen, dass die dort entnommenen Proben 
für die Emissionsüberwachung repräsentativ sind. Es ist anzu-
streben, dass im Bereich der Probenentnahme eine homoge-
ne Durchmischung der Fortluft vorliegt. 

(2) Der Volumenstrom des aus der Fortluft entnommenen 
Teilluftstroms soll ein Tausendstel des Fortluftnennvolumen-
stroms nicht unterschreiten. 

H i n w e i s :  
Details zur Probenentnahme können den Normen der Reihe DIN 
25423 entnommen werden. 

(3) Die Probenentnahmeleitungen sind so auszulegen, zu 
verlegen und aus einem solchen Material herzustellen, dass 
möglichst wenig Schwebstoffe und gasförmige Jodverbindun-
gen zurückgehalten werden. 

H i n w e i s :  
Details zur Auslegung können den Normen der Reihe DIN 25423 
entnommen werden. 

(4) Die Probenentnahmeeinrichtungen sind so auszulegen 
oder unterzubringen, dass keine Taupunktunterschreitungen 
auftreten können. 

(5) Bei der Auswahl und der Lagerung des Absorptionsmate-
rials der Filter müssen Alterungseffekte berücksichtigt werden. 
Der spezifizierte Temperaturbereich muss eingehalten wer-
den. 

(6) Bei der Filterhalterung ist zu beachten, dass 
a) sie im Betrieb so gasdicht ist, dass der Leckluftvolumen-

strom gegenüber dem Volumenstrom des Probenentnah-
meteilluftstroms vernachlässigbar klein ist, 
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b) eine Beschädigung des Filters im Bereich der Filterdich-
tung vermieden wird,  

c) eine Bypassströmung um das Filter vermieden wird, 
d) ein leicht und weitgehend kontaminationsfrei durchzufüh-

render Filterwechsel gewährleistet ist und 
e) sie korrosionsfest und leicht dekontaminierbar ist. 

(7) Erfolgt die Probenentnahme diskontinuierlich, so sind 
Zeitpunkt und Zeitdauer der Probenentnahme so zu wählen, 
dass die Proben für die zwischen zwei Probenentnahmen 
abgegebenen Mengen radioaktiver Stoffe repräsentativ sind. 

(8) Die Probenentnahmeeinrichtung zur kontinuierlichen 
Sammlung von an Schwebstoffen gebundenen radioaktiven 
Stoffen ist so auszulegen, dass bei bestimmungsgemäßem 
Betrieb ein Spektrum von Partikeln mit aerodynamisch äquiva-
lenten Durchmessern im Bereich von 0,1 μm bis 20 μm erfasst 
wird. Für die ausgeführte Probenentnahmeeinrichtung ist der 
Gesamtverlustfaktor nach einer der folgenden Methoden zu 
bestimmen: 
a) Der Gesamtverlustfaktor für an Schwebstoffen gebundene 

radioaktive Stoffe ist mit Prüfaerosolpartikeln, deren Parti-
kelgrößenverteilung für die betrachtete Mengenart einen 
Medianwert des aerodynamisch äquivalenten Durchmes-
sers von ungefähr 1 µm und eine geometrische Standard-
abweichung zwischen 2 und 3 aufweist, zu bestimmen. 
Diese Prüfaerosolpartikeln sind in den Fortluftkanal auf-
zugeben und der Gesamtverlustfaktor aus der aufgegebe-
nen Menge und der Menge auf dem Sammelmedium zu 
ermitteln.  

b) Alternativ dürfen zur Ermittlung des Gesamtverlustfaktors 
die Prüfaerosolpartikeln in eine der Probenentnahmeson-
den aufgegeben und der Rohrfaktor bestimmt werden. In 
diesem Fall sind die übrigen zur Bestimmung des Gesamt-
verlustfaktors erforderlichen Einflussgrößen durch geson-
derte Messung oder Rechnung zu ermitteln. 

c) Der Gesamtverlustfaktor für an Schwebstoffen gebundene 
radioaktive Stoffe wird durch Vergleich der aus Messungen 
unmittelbar im Fortluftkamin gewonnenen Aktivitätskon-

zentration mit den aus den Messwerten der Sammel- und 
Messeinrichtungen gewonnenen Aktivitätskonzentration 
ermittelt. 

(9) Der Gesamtverlustfaktor ist bei Inbetriebnahme der Pro-
benentnahmeeinrichtung, nach Veränderungen an der Pro-
benentnahmeeinrichtung, die den Gesamtverlustfaktor we-
sentlich beeinflussen können, sowie alle 10 Jahre, zu bestim-
men. 

(10) Der nach (9) ermittelte Gesamtverlustfaktor ist bei der 
Bilanzierung der Aktivitätsableitung an Schwebstoffen gebun-
dener radioaktiver Stoffe zu berücksichtigen. 
 

3.10 Nicht zentral erfasste Emissionen 
3.10.1 Allgemeines 

In Forschungsreaktoren können radioaktive Stoffe in Räumen 
oder Anlagenteilen produziert oder zu Stellen transportiert 
werden, die nicht an den zentralen Fortluftkamin angeschlos-
sen sind. Die Ableitungswege dieser radioaktiven Stoffe („nicht 
zentral erfasste Emissionen“) sind in geeigneter Art und Weise 
für die jeweiligen Einrichtungen oder Tätigkeiten zu dokumen-
tieren. 
 

3.10.2 Überwachung 

Die Ableitung radioaktiver Stoffe aus den Einrichtungen oder 
bei den Tätigkeiten nach 3.10.1 sind zu überwachen. Dazu 
sind monatlich repräsentative Proben an geeigneten Stellen 
und zu Zeiten, die für die untersuchte Betriebsperiode reprä-
sentativ sind, zu entnehmen und nuklidspezifisch zu analysie-
ren. Aus dieser Analyse sind die Aktivitätsableitungen pro 
Kalenderjahr abzuschätzen und im Jahresbericht zu dokumen-
tieren. 

H i n w e i s :  
Wesentliche Anforderungen des Abschnittes 3 sind in der Tabel-
le 3-4 zusammengefasst. 
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Messaufgabe Verfahren Messbereich 
(Bq/h) 

Nachweisgrenze Bezugsnuklid Bemerkungen 

Edelgase     Schwellenwert orientiert sich an den 

 Kontinuierliche 
Messung 

Gesamt-β-Messung 1) 1 ⋅ 104 Bq/m3 Xe-133 genehmigten Ableitungen  
Wird Xe-133, jedoch kein Kr-85, nachge-
wiesen, so hat nach frühestens zwei 

 Bilanzierung γ--Messung nuklid-
spezifisch 

 1 ⋅ 103 Bq/m3 Xe-133 
Tagen eine zweite Messung von Kr-85 zu 
erfolgen. 

An Schwebstoffen 
gebundene radio-
aktive Stoffe 

    

 Kontinuierliche 
Messung 

Gesamt-β- oder 
Gesamt-γ-Messung

 4 (Bq/m3) h Cs-137 

Von der kontinuierlichen Messung darf 
abgesehen werden, wenn eine kontinuier-
liche Messung von radioaktivem Jod 
durchgeführt wird oder wenn die an 
Schwebstoffen gebundenen radioaktiven 
Stoffe durch Filterung der gesamten 

 Bilanzierung Abscheidung auf 
Filter 

 3 ⋅ 10-2 Bq/m3 Cs-137 
Fortluft zurückgehalten werden und die 
Funktionsfähigkeit der Rück-
halteeinrichtungen überwacht wird. 

Jod      

 Kontinuierliche 
Messung 

γ-Messung  2 (Bq/m3) h I-131  

 Bilanzierung Abscheidung auf 
Filter 

 2 ⋅ 10-2 Bq/m3 I-131 
 

 Wasserprobenent-
nahme 

 4 ⋅ 103 Bq/m3 I-131 Bilanzierung aus Verdunstung, falls I-131 
Aktivitätskonzentration in der Wasserprobe 
kleiner 1 ⋅ 105 Bq/m3 

Tritium      
Leichtwasser-FR      
 Bilanzierung Abscheidung im 

Sammler 
 1 ⋅ 103 Bq/m3 H-3 Alternativmessungen im primären Kühl-

kreis sind zulässig 
 Wasserprobenent-

nahme 
 4 ⋅ 104 Bq/m3 H-3  

Schwerwasser-FR      

 Kontinuierliche 
Messung 

β-Messung 5 ⋅ 107 bis  
5 ⋅ 1011 

2 ⋅ 103 Bq/m3 H-3  

 Bilanzierung Sammler  1 ⋅ 103 Bq/m3 H-3 
 

Strontium 
  Bilanzierung 

 
Abscheidung auf 
Filter 

  
1 ⋅ 10-3 Bq/m3 

 
 

Von der Bilanzierung darf abgesehen 
werden, wenn die Aktivitätskonzentration 
von an Schwebstoffen gebundenem  
La-140 (Leitnuklid) bei der Bilanzierung 
nicht größer ist als 2 ⋅ 10-2 Bq/m3 und 
wenn für eine Ableitung aus Experimen-
ten der Nachweis der Geringfügigkeit 
erbracht wurde. 

Alphastrahler      
 Bilanzierung Abscheidung auf 

Filter 
 5 ⋅ 10-3 Bq/m3 Am-241 die Alphastrahler auf den Schwebstofffil-

tern sind zu analysieren, siehe 3.7 (2) 

 Wasserprobenent-
nahme 

 1 ⋅ 103 Bq/m3 Am-241 Von der Bilanzierung darf abgesehen 
werden, wenn die Gesamt-Alpha-
Aktivitätskonzentration im primären Kühl-
kreis nicht größer ist als 1 ⋅ 103 Bq/m3 
und wenn für eine Ableitung aus Experi-
menten der Nachweis der Geringfügigkeit 
erbracht wurde. 

Kohlenstoff-14      

 Bilanzierung Abscheidung im 
Sammler 

 5 Bq/m3  Sammlung von Kohlenstoffdioxid. Andere 
Ermittlungsverfahren sind zulässig. 

1) obere Grenze des Messbereichs mindestens ein Zehntel des Jahresgenehmigungswertes, gemittelt über 24 h. 

Tabelle 3-4: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft im bestimmungsgemäßen Betrieb 



KTA 1507   Seite 11 

4 Überwachung der mit der Fortluft abgeleiteten radio-
aktiven Stoffe bei Störfällen  

4.1 Allgemeine Anforderungen 

(1) Während und nach Störfällen sind die abgeleiteten ra-
dioaktiven Stoffe nach Art und Aktivität nach den Anforderun-
gen des Abschnitts 4 zu bestimmen. Im Hinblick auf die Mess-
verfahren und die radiologische Bedeutung der abgeleiteten 
radioaktiven Stoffe ist zwischen folgenden Radionukliden und 
Radionuklidgruppen zu unterscheiden: 
a) radioaktive Edelgase, 
b) an Schwebstoffen gebundene radioaktive Stoffe, 
c) radioaktives gasförmiges Jod und, 
d) Tritium. 

(2) Wird durch Störfallanalysen nachgewiesen, dass für alle 
oder einzelne der in (1) genannten Radionuklidgruppen die 
störfallbedingten Aktivitätsableitungen  
a) nicht zu einer Überschreitung der Jahresgenehmigungs-

werte führen können und  
b) von den Messeinrichtungen für den bestimmungsgemäßen 

Betrieb entsprechend den Anforderungen an die Messein-
richtung zur Überwachung der mit der Fortluft abgeleiteten 
radioaktiven Stoffe bei Störfällen erfasst werden, 

so dürfen für die betreffenden Radionuklidgruppen zusätzliche 
Messeinrichtungen entfallen. 

(3) Für die Überwachung der Ableitungen radioaktiver Stoffe 
sollen die kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Probenent-
nahmen und Messungen in einem Teilluftstrom der Fortluft 
vorgenommen werden. 

(4) Der Volumenstrom der Fortluft ist kontinuierlich zu mes-
sen und aufzuzeichnen. 

(5) Die Volumenströme der Teilluftströme der Fortluft sind zu 
überwachen; das Absinken der Volumenströme der Teilluft-
ströme unter einen Schwellenwert ist auf der Warte im Bereich 
der Emissionsüberwachung zu melden. 

(6) Kann für die Messeinrichtungen zur Überwachung der 
Ableitung mit der Kaminfortluft nicht ausgeschlossen werden, 
dass sie durch die Einwirkung von Störfällen (z. B. Brand) 
ausfallen, ist sicherzustellen, dass ersatzweise eine Überwa-
chung unverzüglich erfolgen kann, z. B. durch eine diskontinu-
ierliche Probenentnahme. In diesem Fall sind hierfür entspre-
chende Probenentnahmen, z. B. im Kaminfuchs oder im Ka-
minfuß, vorzusehen. 

(7) Für die Analyse der Gasproben, der Schwebstoff- und 
Jodfilterproben sind im Labor geeignete Verfahren und Mess-
einrichtungen vorzusehen, die die maximal zu erwartende 
Aktivität der Proben berücksichtigen. 
 

4.2 Radioaktive Edelgase 
4.2.1 Kontinuierliche Messung 

(1) Die Aktivitätsableitungsrate der mit der Fortluft abgeleite-
ten radioaktiven Edelgase ist kontinuierlich durch die Messung 
der Aktivitätskonzentration und des Volumenstromes der Fort-
luft zu ermitteln.  

(2) Die Gesamt-Beta-Aktivitätskonzentration der radioaktiven 
Edelgase ist über eine Gesamt-Beta-Messung zu erfassen. 

(3) Bei der Messung der Aktivitätskonzentration ist ein Filter 
mit einem Mindestrückhaltegrad von 90 % für elementares Jod 
und ein Schwebstofffilter mindestens der Filterklasse E12 
nach DIN EN 1822-1 zur Verringerung der Kontamination der 
Messkammer vorzuschalten. 

(4) Die Nachweisgrenze der Messeinrichtung zur Messung 
der Aktivitätskonzentration darf ein Tausendstel des Jahres-

genehmigungswertes bezogen auf das in 24 Stunden abgelei-
tete Fortluftvolumen nicht überschreiten. 

(5) Für die Festlegung des Messbereichsendwertes sind 
Störfallanalysen durchzuführen. Die sich dabei ergebende 
maximale Aktivitätskonzentration radioaktiver Edelgase in der 
Fortluft, multipliziert mit einem Sicherheitsfaktor von 10, soll 
noch im Messbereich der Messeinrichtung liegen. 

(6) Als Messeinrichtung nach (2) darf auch eine Aktivitäts-
messstelle für den bestimmungsgemäßen Betrieb nach 3.2.1 
benutzt werden, sofern diese redundant vorhanden ist und 
auch die Anforderungen des Abschnitts 4 erfüllt.  

 
4.2.2 Bilanzierung 

(1) Die Bestimmung der Nuklidzusammensetzung der mit 
der Fortluft abgeleiteten radioaktiven Edelgase hat durch 
gammaspektrometrische Messung zu erfolgen. 

(2) Bei diskontinuierlicher Bestimmung der Nuklidzusam-
mensetzung der radioaktiven Edelgase muss die Entnahme 
einer repräsentativen Probe grundsätzlich ab Störfalleintritt 
möglichst stündlich erfolgen, solange mit störfallbedingten 
Freisetzungen oberhalb eines Genehmigungswertes für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb zu rechnen ist; diese Proben 
sind unverzüglich zu analysieren. Es ist zulässig, die Proben-
entnahme und die nuklidspezifische Messung nach längeren 
Zeitabschnitten als eine Stunde durchzuführen, wenn der 
Messwert der Edelgasmessstelle nach 4.2.1 erkennen lässt, 
dass keine wesentlichen Änderungen eingetreten sind. 

(3) Für die Ermittlung der Aktivitätsableitungen der einzelnen 
abgeleiteten radioaktiven Edelgasnuklide ist bei der diskonti-
nuierlichen Bestimmung der Nuklidzusammensetzung die mit 
der Messeinrichtung nach 4.2.1 (2) ermittelte Aktivitätskon-
zentration zugrunde zu legen. 

(4) Die Bestimmung der Nuklidzusammensetzung radioaktiver 
Edelgase darf auch kontinuierlich nuklidspezifisch erfolgen. 
 

4.3 An Schwebstoffen gebundene radioaktive Stoffe 

(1) Solange mit störfallbedingter Ableitung an Schwebstoffen 
gebundener radioaktiver Stoffe oberhalb eines Genehmi-
gungswertes für den bestimmungsgemäßen Betrieb zu rech-
nen ist, hat möglichst stündlich eine Bestimmung der Aktivität 
der einzelnen Radionuklide der mit der Fortluft abgeleiteten an 
Schwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffe durch gam-
maspektrometrische Messung zu erfolgen. 

(2) Zur Bestimmung der Nuklidzusammensetzung der an 
Schwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffe sind diese 
kontinuierlich auf einem Schwebstofffilter mindestens der 
Filterklasse E12 nach DIN EN 1822-1 abzuscheiden. Diese 
Sammelstelle darf mit der nach 3.3.2 geforderten Sammelstel-
le im bestimmungsgemäßen Betrieb identisch sein, sofern 
diese auch die Anforderungen des Abschnitts 4 erfüllt. 

(3) Bei der Sammlung von an Schwebstoffen gebundenen 
radioaktiven Stoffen ist die Durchflussmenge zu messen und 
eine Abweichung des Volumenstroms des Teilluftstromes von 
mehr als 20 % seines Nennwertes zu melden. 

(4) Die Analyse des Schwebstofffilters nach (2) soll mög-
lichst umgehend erfolgen; die Analysen zur Bestimmung der 
Aktivität mit der Fortluft abgeleiteter Alphastrahler und der 
Strontium-Isotope darf anhand von Sammelproben nach dem 
Ende des Störfalls erfolgen. 
 

4.4 Radioaktives gasförmiges Jod 

(1) Solange mit störfallbedingter Ableitung von radioaktivem 
Jod oberhalb eines Genehmigungswertes für den bestim-
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mungsgemäßen Betrieb zu rechnen ist, hat möglichst stünd-
lich eine Bestimmung der Aktivitäten der einzelnen Radionuk-
lide des mit der Fortluft abgeleiteten radioaktiven Jods durch 
gammaspektrometrische Messung zu erfolgen. 

(2) Zur Bestimmung der Nuklidzusammensetzung des radio-
aktiven Jods ist dieses kontinuierlich mit einem Jodfilter zu 
sammeln. Diese Sammelstelle darf mit der in 3.4.2 beschrie-
benen Sammelstelle für die Bilanzierung im bestimmungsge-
mäßen Betrieb identisch sein, sofern diese auch die Anforde-
rungen des Abschnitts 4 erfüllt. 

(3) Zur Vermeidung einer Messwertverfälschung ist dem 
Jodfilter ein Schwebstofffilter mindestens der Filterklasse E12 
nach DIN EN 1822-1 vorzuschalten, das mit dem in 4.3 (2) 
genannten Schwebstofffilter identisch sein darf. 

(4) Bei der Sammlung von radioaktivem Jod ist die Durch-
flussmenge zu messen und eine Abweichung des Teilluftstro-
mes von mehr als 20 % vom Nennwert zu melden. 

 

4.5 Tritium 

(1) Eine Überwachung der Ableitung von Tritium ist bei 
Schwerwasserreaktoren und bei Leichtwasserreaktoren, die 
mit zusätzlichen Schwerwassertanks ausgestattet sind, deren 
Tritiuminventar 1 ⋅ 1014 Bq übersteigen kann, durchzuführen. 

(2) Die Aktivitätsableitungsrate von Tritium mit der Fortluft ist 
kontinuierlich durch die Messung der Aktivitätskonzentration 
und des Volumenstromes der Fortluft zu ermitteln. 

(3) Zur Vermeidung einer Messwertverfälschung ist der 
Messeinrichtung ein Schwebstofffilter mindestens der Filter-
klasse E12 nach DIN EN 1822-1 vorzuschalten. 

(4) Die Volumenströme von Messluft und Zählgas sind bis 
auf eine Abweichung von ± 15 % konstant zu halten und mit 
einem Durchflusswächter auf je einen oberen und unteren 
Schwellenwert hin zu überwachen. 

(5) Die Nachweisgrenze der Messeinrichtung zur Überwa-
chung der Aktivitätskonzentration darf ein Tausendstel des 
Jahresgenehmigungswertes bezogen auf das in 24 Stunden 
abgeleitete Fortluftvolumen nicht überschreiten. 

(6) Für die Festlegung des Messbereichsendwertes sind 
Störfallanalysen durchzuführen. Die sich dabei ergebende 
maximale Aktivitätskonzentration für Tritium, multipliziert mit 
einem Sicherheitsfaktor von 10, soll noch im Messbereich der 
Messeinrichtung liegen. 

(7) Die Messeinrichtung für den bestimmungsgemäßen 
Betrieb nach 3.5.2 darf bei Störfällen benutzt werden, sofern 
diese auch die Anforderungen des Abschnitts 4 erfüllt. 
 

4.6 Probenentnahme 
4.6.1 Strahlenschutz und Probenentnahmeorte 

(1) Die Probenentnahme, der Transport der Probe und die 
Durchführung der nuklidspezifischen Messung sind so zu 
gestalten, dass die dadurch bedingte Strahlenexposition pro 
Person und Probenentnahme für die effektive Dosis den Pla-
nungsrichtwert von 1 mSv nicht überschreitet. 

(2) Probenentnahmeorte, die begangen werden müssen, 
sind so zu wählen oder abzuschirmen, dass die jeweilige 
Ortsdosisleistung an diesen Orten, bei den sich aus den Stör-
fallanalysen ergebenden maximalen Werten für die Ortsdosis-
leistung, den Planungsrichtwert von 10 mSv/h nicht über-
schreitet. 

(3) Innerhalb des gegen Einwirkungen von außen gesicher-
ten Bereichs sind Anschlussmöglichkeiten an Lüftungskanäle, 

die aus diesem Bereich herausführen, zur Entnahme von 
Proben vorzusehen. 
 
4.6.2 Probenentnahmeeinrichtungen und -verfahren 

(1) Der Probenentnahmeort und das Probenentnahmever-
fahren sollen so gewählt werden, dass die dort entnommenen 
Proben für die Emission im Störfall repräsentativ sind. Es ist 
anzustreben, dass im Bereich der Probenentnahme eine ho-
mogene Durchmischung der Fortluft vorliegt. 

(2) Die Probenentnahmeleitungen für Schwebstoffe und Jod 
sind so auszulegen, zu verlegen und aus einem solchen Mate-
rial herzustellen, dass möglichst wenig Schwebstoffe und 
gasförmige Jodverbindungen zurückgehalten werden. 

H i n w e i s :  
Details zur Auslegung können den Normen der Reihe DIN 25423 
entnommen werden. 

(3) Die Probenentnahmeeinrichtung ist so auszulegen oder 
unterzubringen, dass keine Taupunktunterschreitungen auftre-
ten können. 

(4) Bei der Auswahl des Adsorptionsmaterials der Filter 
müssen Alterungseffekte berücksichtigt werden. Der spezifi-
zierte Temperaturbereich muss eingehalten werden. 

(5) Abscheidegrad und Beladekapazität der Filter müssen 
sowohl für elementares als auch für organisch gebundenes 
Jod bei der Auswahl des Adsorptionsmaterials berücksichtigt 
werden. Es sind Jod-Sorbentien mit einer geringen Edelgas-
adsorption einzusetzen. 

(6) Die Komponenten von Schwebstoff- und Jodfiltern und 
deren Anordnung sind so auszulegen, dass 
a) im Betrieb Gasdichtheit sichergestellt ist und der Leckluft-

volumenstrom gegenüber dem Probenentnahmeteilvolu-
menstrom vernachlässigbar klein ist, 

b) eine Beschädigung des Filters im Bereich der Filterdich-
tung vermieden und eine Bypassströmung um das Filter 
ausgeschlossen werden, 

c) ein leicht durchzuführender Austausch der Filter sicherge-
stellt ist, 

d) alle mechanischen Teile korrosionsfest sind und 
e) die Anordnung gespült werden kann, z. B. zur Entfernung 

von Edelgasen. 

(7) Bei einer diskontinuierlichen Probenentnahme ist die 
Nuklidzusammensetzung rückwirkend zwischen zwei Proben-
entnahmen als unverändert anzusehen. Ist eine Aussage über 
den jüngsten Probenentnahmezeitpunkt hinaus erforderlich, 
darf die Nuklidzusammensetzung der jüngsten Probe solange 
verwendet werden, bis eine neue Probe vorliegt. 

 

5 Überwachung der mit Wasser abgeleiteten radioakti-
ven Stoffe 

5.1 Radioaktiv kontaminiertes Abwasser 

5.1.1 Allgemeine Anforderungen 

(1) Radioaktive Abwässer, die im Rahmen des Re-
aktorbetriebs anfallen, sind vor ihrer Ableitung in einem Über-
gabebehälter zu sammeln. 

(2) Sofern die atomrechtliche Betriebsgenehmigung für den 
Reaktor den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen ein-
schließt, z. B. in radiochemischen Laboratorien, unterliegt die 
Kontrolle dieser radioaktiven Abwässer dem Reaktorbetreiber. 
Es ist dann nach (1) zu verfahren. 
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5.1.2 Probenentnahme 

Vor der Ableitung ist eine für den gesamten Inhalt des Über-
gabebehälters repräsentative Probe für die Entscheidungs-
messung und die Herstellung von Mischproben (Anhang A) 
zu entnehmen. Dazu ist der gesamte Behälterinhalt vor der 
Probenentnahme, z. B. durch Umpumpen, Umwälzen oder 
Rühren zu homogenisieren. Die Durchmischungszeit sollte der 
Behältergröße angepasst sein und mindestens 30 Minuten 
betragen. Vor der Probenentnahme ist die Probenentnahme-
leitung mit dem homogenisierten Wasser zu spülen. Von der 
Probe ist ein Liter für die Entscheidungsmessung nach 5.1.3 
zu verwenden und als Belegprobe für die Dauer eines Jahres 
aufzubewahren (Einliterprobe). Vom Zeitpunkt der Probenent-
nahme an bis zum Ende des Ableitungsvorgangs darf dem 
Übergabebehälter kein Wasser zufließen. 
 
5.1.3 Entscheidungsmessung 

(1) Zur Entscheidung über die Ableitung aus dem Überga-
bebehälter ist eine integrale Messung der Gamma-Strahlung 
im Energiebereich oberhalb 60 keV vorzunehmen. Sofern 
davon auszugehen ist, dass durch den Umgang mit offenen 
radioaktiven Stoffen nach 5.1.1 (2) reine Betastrahler oder 
Alphastrahler im Abwasser vorhanden sind, ist zusätzlich eine 
integrale Messung der Beta-Strahlung im Energiebereich 
oberhalb 0,1 MeV oder eine integrale Messung der Alpha-
Strahlung im Energiebereich oberhalb 4 MeV durchzuführen. 
Diese Messungen sind als Doppelbestimmungen durchzufüh-
ren. Aus den Zählraten der integralen Messungen sind für 
Gammastrahler das Caesium-137-Äquivalent, für Betastrahler 
das Strontium-90/Yttrium-90-Äquivalent und für Alphastrahler 
das Americium-241-Äquivalent zu ermitteln.  

(2) Bei Schwerwasserreaktoren und bei Leichtwasserreakto-
ren, die mit zusätzlichen Schwerwassertanks ausgestattet 
sind, deren Tritiuminventar 1 ⋅ 1014 Bq übersteigen kann, ist 
zusätzlich eine Doppelbestimmung der Tritiumaktivitätskon-
zentration durchzuführen. 

(3) Integrale Messungen nach (1) sind so durchzuführen, 
dass bei der integralen Messung der Gamma-Strahlung ein 
Bereich des Caesium-137-Äquivalents von 1 ⋅ 104 bis 1 ⋅ 107 
Bq/m3, bei der integralen Messung der Beta-Strahlung ein 
Bereich des Strontium 90/Yttrium-90-Äquivalents von 1 ⋅ 103 
bis 1 ⋅ 106 Bq/m3 und bei der integralen Messung der Alpha-
Strahlung ein Bereich des Americium-241-Äquivalents von 
1 ⋅ 103 bis 1 ⋅ 106 Bq/m3 erfasst wird. Die Messung der Triti-
umaktivitätskonzentration nach (2) muss einen Bereich von 
4 ⋅ 104 bis 4 ⋅ 109 Bq/m3 erfassen. 

H i n w e i s :  
Analog zum Begriff des Caesium-137-Äquivalents nach 2 (6) sind 
die Begriffe des Strontium-90/Yttrium-90-Äquivalents und des 
Americium-241-Äquivalents zu verstehen. 

(4) Alternativ zu (1) darf die Messung der Gamma-Strahlung 
nuklidspezifisch erfolgen. Dabei sind mindestens die in Tabel-
le 5-1 aufgeführten Radionuklide zu berücksichtigen. Die 
Nachweisgrenze der Messeinrichtung zur Bestimmung der 
Aktivitätskonzentrationen darf bei Messung einer Deionatpro-
be den Wert von 1 ⋅ 103 Bq/m3 für Kobalt-60 nicht überschrei-
ten. 
 

5.1.4 Ableitung 

(1) Das Wasser aus dem Übergabebehälter darf nur dann 
abgepumpt werden, wenn der Wert des Caesium-137-
Äquivalents nicht größer ist als 5 ⋅ 106 Bq/m3 und die behörd-
lich genehmigten oder von der Behörde festgelegten Werte für 
die Aktivitätskonzentration und die Ableitung nicht überschrit-
ten werden und wenn die schriftliche Freigabe durch einen 
Strahlenschutzbeauftragten oder eine von ihm autorisierte 
Person vorliegt. 

(2) Bei der nuklidspezifischen Messung der Gamma-
Strahlung sind für die Entscheidung nach (1) die maximal 
zulässigen nuklidspezifischen Aktivitätskonzentrationen nach 
StrlSchV Anlage VII Tabelle 4 Spalte 3 und die folgende For-
mel mit einem Schwellenwert cS von 5 ⋅ 106 Bq/m3 anzuwen-
den.  

1
c
c

c
c n

1i i

i

S

B ≤⋅∑
=

 (5-1) 

Dabei bedeuten: 

cB maximal zulässige Aktivitätskonzentration des Bezugs-
nuklids (Caesium-137) nach der Anlage VII D, Tabelle 4, 
Spalte 3 der StrlSchV in Bq/m3 

cS Schwellenwert  

ic  Aktivitätskonzentration des Radionuklids i im Kühlmittel 
in Bq/m3; 

ci maximal zulässige Aktivitätskonzentration des Radionuk-
lids i nach der Anlage VII D, Tabelle 4, Spalte 3 der 
StrlSchV in Bq/m3. 

(3) Während der Ableitung ist das Caesium-137-Äquivalent 
kontinuierlich mit einer Messeinrichtung zur integralen Mes-
sung der Gamma-Strahlung zu überwachen. Sowohl die Über-
schreitung des Caesium-137-Äquivalents von 5 ⋅ 106 Bq/m3 als 
auch der Ausfall der Messeinrichtung sind auf der Warte an-
zuzeigen und aufzuzeichnen. Die Ableitung ist in diesen Fällen 
automatisch zu unterbrechen. 

(4) Der Messbereich der Gamma-Messeinrichtung zur konti-
nuierlichen Messung des Caesium-137-Äquivalents nach (2) 
muss mindestens von 1 ⋅ 105 bis 1 ⋅ 107 Bq/m3 reichen. 

(5) Die Nachweisgrenze der Gamma-Messeinrichtung zur 
kontinuierlichen Messung des Caesium 137-Äquivalents nach 
(3) darf bei einer Messdauer von einer Stunde nicht größer 
sein als die untere Grenze des in (4) angegebenen Mindest-
messbereiches. 
 

5.1.5 Bilanzierung 

5.1.5.1 Gammastrahler 

(1) Für die Bilanzierung der Aktivität ist, sofern nicht nach (2) 
verfahren wird, ein Teil der vor der Ableitung entnommenen 
Probe innerhalb der auf die Ableitung folgenden Woche gam-
maspektrometrisch unter Berücksichtigung des radioaktiven 
Zerfalls zu untersuchen. Dabei sind mindestens die in Tabel-
le 5-1 aufgeführten Radionuklide zu berücksichtigen. Die 
Nachweisgrenze der Messeinrichtung zur Bestimmung der 
Aktivitätskonzentrationen darf bei Messung einer Deionatpro-
be den Wert von 1 ⋅ 103 Bq/m3 für Kobalt 60 nicht überschrei-
ten. Im Rahmen der gammaspektrometrischen Untersuchun-
gen ist zu überprüfen, ob anlagenspezifisch im Abwasser 
weitere Radionuklide auftreten, die nicht in Tabelle 5.1 aufge-
führt sind. Werden solche nachgewiesen, so sind nur Radio-
nuklide mit Halbwertszeiten größer als 8 Tage in die Bilanzie-
rung aufzunehmen. 

(2) Falls zur Bilanzierung eine nach 5.1.2 hergestellte 
Mischprobe verwendet wird, so sind bei der Wahl des Sam-
mel- und Auswertezeitraums die geforderten Nachweisgren-
zen, die Halbwertszeiten der zu erwartenden Radionuklide und 
die Genehmigungswerte für die Ableitungen zu berück-
sichtigen. 
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Radionuklide 

Chrom-51 
Mangan-54 
Kobalt-58 
Eisen-59 
Kobalt-60 
Zink-65 
Zirkon-95 
Niob-95 
Ruthenium-103 
Ruthenium-106 

Silber-110m 
Antimon-124 
Antimon-125 
Jod-131 
Caesium-134 
Caesium-137 
Barium-140 
Lanthan-140 
Cer-141 
Cer-144 

Tabelle 5-1: Bei der Bilanzierung der Aktivitätsableitung 
radioaktiver Stoffe mit Wasser zu berück-
sichtigende Radionuklide: Gammastrahler 

 

5.1.5.2 Radioaktives Strontium 

Es sind mengenproportionale Vierteljahresmischproben her-
zustellen und innerhalb des auf die Fertigstellung folgenden 
Monats auf ihren Gehalt an Strontium-89 und Strontium-90 zu 
untersuchen. Die Nachweisgrenze des Verfahrens zur Be-
stimmung der Aktivitätskonzentration darf den Wert von 5 ⋅ 102 
Bq/m3 nicht überschreiten. 
 

5.1.5.3 Alphastrahler 

(1) Es sind mengenproportionale Jahresmischproben herzu-
stellen und innerhalb des auf die Fertigstellung folgenden 
Quartals auf ihren Gehalt an Alphastrahlern (Gesamt-Alpha-
Aktivität) zu untersuchen. Die Nachweisgrenze des Verfahrens 
zur Bestimmung der Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration 
darf den Wert von 2 ⋅ 102 Bq/m3 für Americium-241 nicht 
überschreiten. Wird bei der Untersuchung einer Probe ein Wert 
der Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration ermittelt, der größer 
als 1 ⋅ 103 Bq/m3 ist, muss diese Probe auf ihren Gehalt an 
einzelnen Alphastrahlern untersucht werden. Dabei sind die in 
Tabelle 5-2 aufgeführten Radionuklide zu berücksichtigen. Die 
Nachweisgrenze des Verfahrens zur Bestimmung der Aktivi-
tätskonzentration der Einzelnuklide darf den Wert von 50 
Bq/m3 für Americium-241 nicht überschreiten. Bei der Bilan-
zierung ist eine Zusammenfassung des Nuklidpaares Plutoni-
um-239 und Plutonium-240 zulässig. 

(2) Weitere im Abwasser nachgewiesene Radionuklide sind 
im Berichtsbogen (siehe Bild 8-2) einzeln unter „Sonstige“ 
anzugeben. 

 
Radionuklide 

 Uran-234  1) 

 Plutonium-238 

 Plutonium-239 

 Plutonium-240 

Americium-241 

Curium-242 

Curium-244 

1) Bei Forschungsreaktoren mit hochangereichertem Brennstoff 
an Stelle von Curium-242 und Curium-244 

Tabelle 5-2: Bei der Bilanzierung der Aktivitätsableitung 
radioaktiver Stoffe mit Wasser zu berück-
sichtigende Radionuklide: Alphastrahler 

 

5.1.5.4 Tritium 

(1) Es sind mengenproportionale Jahresmischproben herzu-
stellen und innerhalb des auf die Fertigstellung folgenden 
Quartals auf ihren Gehalt an Tritium zu untersuchen. 

(2) Bei Schwerwasserreaktoren und bei Leichtwasserreakto-
ren, die mit zusätzlichen Schwerwassertanks ausgestattet 
sind, deren Tritiuminventar 1 ⋅ 1014 Bq übersteigen kann, sind 
mengenproportionale Monatsmischproben herzustellen und 
innerhalb der auf die Fertigstellung folgenden Woche auf ihren 
Gehalt an Tritium zu untersuchen. 

(3) Die Nachweisgrenze des Verfahrens zur Bestimmung 
der Aktivitätskonzentration darf den Wert von 4 ⋅ 104 Bq/m3 
nicht überschreiten. 

 
5.1.5.5 Sonstige Radionuklide 

Wenn nicht auszuschließen ist, dass aufgrund einer atom-
rechtlichen Betriebsgenehmigung nach 5.1.1 (2) Radionukli-
de in einen Übergabebehälter gelangen können, die nicht mit 
den in den vorhergehenden Abschnitten für die Bilanzierung 
vorgeschriebenen Messverfahren erfasst werden, so sind für 
diese Radionuklide spezifische Bilanzierungsmethoden im 
Betriebshandbuch festzulegen. 
 
5.1.5.6 Zerfallskorrektur 

Die Aktivitätskonzentrationen der bei den Bilanzierungsmes-
sungen in den Mischproben nachgewiesenen Radionuklide 
sind entsprechend ihrer Halbwertszeiten auf die Mitte des 
jeweiligen Sammelzeitraums umzurechnen.  
 

5.2 Kühlwasser (Zwischenkühlkreisläufe) 

(1) Sekundäre Zwischenkühlkreisläufe sind vorzugsweise 
mittels kontinuierlich integral messender Gamma-Mess-
einrichtungen zu überwachen. 

(2) Wenn keine kontinuierliche Überwachungseinrichtung 
nach (1) vorhanden ist, ist wöchentlich aus jedem Zwischen-
kühlkreislauf eine Probe zu entnehmen und innerhalb einer 
Woche das Caesium-137-Äquivalent durch Messung der 
Gamma-Strahlung im Energiebereich oberhalb 60 keV zu 
bestimmen. 

(3) Wenn eine kontinuierliche Überwachungseinrichtung 
nach (1) vorhanden ist, braucht nur vierteljährlich aus diesen 
Zwischenkühlkreisläufen eine Probe entnommen und inner-
halb einer Woche das Caesium-137-Äquivalent durch Mes-
sung der Gamma-Strahlung im Energiebereich oberhalb 
60 keV bestimmt werden. 

(4) Der Messbereich einer Gamma-Messeinrichtung zur konti-
nuierlichen Messung des Caesium-137-Äquivalents nach (1) 
muss mindestens von 4 ⋅ 104 bis 1 ⋅ 107 Bq/m3 reichen. 

(5) Die Nachweisgrenze einer kontinuierlichen Messeinrich-
tung nach (1) darf bei einer Messdauer von 10 Minuten nicht 
größer sein als die untere Grenze des in (5) angegebenen 
Mindestmessbereiches. 

(6) Die Überwachungseinrichtung nach (1) ist auf einen 
Schwellenwert des Caesium-137-Äquivalents von 4 ⋅ 105 Bq/m3 
einzustellen. Eine Überschreitung dieses Schwellenwertes ist 
auf der Warte zu melden und aufzuzeichnen. 

(7) Der Messbereich zur Messung des Caesium-137-
Äquivalentszur Analyse der nach den Absätzen 2 und 3 ent-
nommenen Proben muss mindestens von 1 ⋅ 104 bis 
1 ⋅ 107 Bq/m3 reichen. 

(8) Sowohl bei Überschreitung eines Wertes des Caesium-
137-Äquivalents von 4 ⋅ 105 Bq/m3 an der kontinuierlichen 
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Gamma-Messeinrichtung nach (1) als auch bei Nachweis 
eines Wertes des Caesium-137-Äquivalents von mehr als 
1 ⋅ 104 Bq/m3 in einem Zwischenkühlkreislauf aufgrund der 
Analyse einer nach den Absätzen 2 und 3 entnommenen 
Probe sollte der betroffene Zwischenkühlkreislauf außer Be-
trieb genommen werden. Andernfalls ist unverzüglich eine 
Probe aus dem zugehörigen tertiären Kühlsystem zu entneh-
men und zeitnah deren Gamma-Zählrate durch Messung der 
Gamma-Strahlung im Energiebereich oberhalb 60 keV als 
Caesium-137-Äquivalent an der integralen Gamma-Mess-
einrichtung nach (7) zu bestimmen. 

(9) Wird in der nach (8) Satz 2 entnommenen Probe kein 
Wert des Caesium-137-Äquivalents von mehr als 1 ⋅ 104 
Bq/m3 nachgewiesen, so ist bei einer Aktivitätskonzentration 
im zugehörigen Zwischenkühlkreislauf von kleiner als oder 
gleich 4 ⋅ 105 Bq/m3 wöchentlich eine weitere Probe aus dem 
tertiären Kühlsystem zu entnehmen und innerhalb von  
24 Stunden deren Gamma-Zählrate durch Messung der 
Gamma-Strahlung im Energiebereich oberhalb 60keV als 
Caesium-137-Äquivalent an der integralen Gamma-Messein-
richtung nach (7) zu bestimmen. Bei einer Aktivitätskonzentra-
tion im zugehörigen Zwischenkühlkreislauf von größer als  
4 ⋅ 105 Bq/m3 ist täglich eine Probe aus dem tertiären Kühlsys-
tem zu entnehmen und unverzüglich zu analysieren. 

(10) Wird bei der Analyse einer der nach den Absätzen 8 und 9 
entnommenen Probe ein Wert des Caesium-137-Äquivalents 
von mehr als 1 ⋅ 104 Bq/m3 im tertiären Kühlsystem nachge-
wiesen, so ist der zugehörige Zwischenkühlkreislauf unverzüg-
lich außer Betrieb zu nehmen. 

 

H i n w e i s e :   
(1) Zur Veranschaulichung des Regeltextes sind im Bild 5-1 die 
zu überwachenden Systeme mit den dazugehörigen Messeinrich-
tungen und Probenentnahmestellen an einem Beispiel dargestellt. 
In den Tabellen 5-3 und 5-4 sind die Anforderungen an die Über-
wachungseinrichtungen zusammengefasst. 
(2) Die in diesem Abschnitt und im Abschnitt 6 enthaltenen An-
forderungen an die festinstallierten Messeinrichtungen berücksich-
tigen, dass sowohl im bestimmungsgemäßen Betrieb als auch bei 
Störfällen die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser kontrolliert 
erfolgt. Beim Versagen von Behältern, Komponenten und sie ver-
bindenden Rohrleitungen werden die austretenden Wässer in den 
als Wannen ausgebildeten Räumen aufgefangen oder über Ent-
wässerungssysteme in Sümpfen, Auffangwannen oder Behältern 
gesammelt, so dass im Störfall eine Ableitung radioaktiver Stoffe 
auf dafür vorgesehenen Wegen erfolgt, die mit den Überwa-
chungseinrichtungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb über-
wacht werden. 

(11) Die Messung nach den Absätzen 2, 3, 8 und 9 darf auch 
nuklidspezifisch durchgeführt werden. Dabei sind mindestens 
die in Tabelle 5-1 aufgeführten Radionuklide zu berücksichti-
gen. Die Nachweisgrenze der Messeinrichtung zur Bestim-
mung der Aktivitätskonzentrationen darf bei Messung einer 
Deionatprobe den Wert von 1 ⋅ 103 Bq/m3 für Kobalt 60 nicht 
überschreiten. 

(12) Für die Entscheidung nach den Absätzen 8 bis 10 sind 
die maximal zulässigen nuklidspezifischen Aktivitätskonzentra-
tionen nach StrlSchV Anlage VII Tabelle 4 Spalte 3 und die 
Formel nach 5.1.4 (2) mit einem Schwellenwert cS von  
1·104 Bq/m3 anzuwenden. 
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Abschnitt Messaufgabe Verfahren Mindestmessbe-
reich Bq/m3 

Nachweisgrenze
Bq/m3 

Schwellen-
wert 
cS 

Bq/m3 

Bezugsnuk-
lid 

5.1.3 Entscheidungs-
messung 

Gesamt-γ-
Messung 

1 ⋅ 104 bis 1 ⋅ 107 1) 5 ⋅ 106 Cs-137 

  γ-Messung  
nuklidspezifisch 

 1 ⋅ 103 3) 5 ⋅ 106 Cs-137 

  Gesamt-β-
Messung 

1 ⋅ 103 bis 1 ⋅ 106 1) 2) Sr-90/Y-90 

  Gesamt-α-
Messung 

1 ⋅ 103 bis 1 ⋅ 106 1) 2) Am-241 

5.1.4 Kontinuierliche 
Überwachung  
der Ableitung 

Gesamt-γ-
Messung 

1 ⋅ 105 bis 1 ⋅ 107 1) 5 ⋅ 106 Cs-137 

5.1.5 Bilanzierung γ-Messung  
nuklidspezifisch 

 1 ⋅ 103  Co-60 

  β-Messung von 
Sr-89 und Sr-90 

 5 ⋅ 102  Sr-90/Y-90 

  Gesamt-α-
Messung 

 2 ⋅ 102  Am-241 

  α-Messung  
nuklidspezifisch 

 50  Am-241 

  β-Messung von 
Tritium 

 4 ⋅ 104  H-3 

1) Die Nachweisgrenzen im Sinne von 2 (16) dürfen für die Messeinrichtungen für kontinuierliche und diskontinuierliche Messun-
gen nicht größer sein als die unteren Grenzen der in den Tabellen 5-3 und 5-4 angegebenen Mindestmessbereiche. 

2) Der Schwellenwert orientiert sich an den genehmigten Aktivitätsableitungen oder wird von der Behörde festgelegt. 
3)  Nachweisgrenze für Co-60 

Tabelle 5-3: Überwachung der Aktivitätskonzentration des radioaktiv kontaminierten Abwassers (Übergabebehälter) 

 
Abschnitt Messaufgabe Verfahren Mindestmessbe-

reich Bq/m3 
Nachweis-

grenze 

Bq/m3 

Schwel-
lenwert 

cS 

Bq/m3 

Bezugsnuklid 

5.2 Kontinuierliche 
Überwachung 

Gesamt-γ-
Messung 

4 ⋅ 104 bis 1 ⋅ 107 1) 4 ⋅ 105 Cs-137 

5.2 Messung von 
Kühlwasserproben 

Gesamt-γ-
Messung 

4 ⋅ 103 bis 1 ⋅ 107 1) 1 ⋅ 104 Cs-137 

  γ-Messung  
nuklidspezifisch 

 1 ⋅ 103 2) 1 ⋅ 104 Cs-137 

1) siehe Tabelle 5-3 

2)  Nachweisgrenze für Co-60 

Tabelle 5-4: Überwachung der Aktivitätskonzentration des Kühlwassers 
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Reaktor
(Zwischenkühlkreis)
Kühlsystem
sekundäres

tertiäres Kühlsystem

1*

2*

geschlossen bei Durchlaufkühlung

geschlossen bei Kreislaufkühlung

diskontinuierliche Probeentnahme

kontinuierliche Messung

radioaktive Wässer

Ab
flu

tw
as

se
r

kontaminiertem Abwasser
Ableitung von radioaktiv
System zur kontrollierten

Kühlturm

Laboratorien
z.B. radiochemische

andere Bereiche

Sümpfe

Übergabebehälter

System-Entleerungen

Zusatz-

oder Vorfluter
Abwasserkanal

2*

1*

kühlwasser

PM

P

M

P

P

M

 

Bild 5-1: Überwachung der mit Wasser abgeleiteten radioaktiven Stoffe, Beispiel für geschlossene sekundäre Kühlsysteme 
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Einflussgrößen Nenngebrauchsbereich Bezugswert 

Betriebsspannung 
- Wechselspannungsversorgung 

 
85 bis 110 % des Nennwertes der Be-
triebsspannung  

 
Herstellerangabe  

- Gleichspannungsversorgung spezifizierter Spannungsbereich des 
Gleichspannungsnetzes 

 

Umgebungstemperatur in °C 15 bis 40 20 

Druck der Umgebungsluft in hPa 900 bis 1100 Herstellerangabe 

relative Feuchte der Umgebungsluft in % 10 bis 95, nicht betauend 60 

Temperatur des Messmediums in °C 10 bis 40 20 

Druck des Messmediums 1) in hPa 2) 700 bis 1100 Herstellerangabe 

relative Feuchte des Messmediums in % 2) 10 bis 95, nicht betauend 60 

1) Differenz zwischen dem Druck am Ort der Probenentnahme und dem im Messvolumen nicht größer als 200 hPa 
2) Überwachungseinrichtungen zur Erfassung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe 

Tabelle 6-1: Nenngebrauchsbereiche und Bezugswerte für Einflussgrößen 
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6 Ausführung der Überwachungseinrichtungen 
6.1 Allgemeine Anforderungen an festinstallierte Überwa-

chungseinrichtungen 
6.1.1 Auslegung und Unterbringung 

(1) Die einzelnen Überwachungseinrichtungen sind für die in 
Tabelle 6-1 genannten Umgebungs- und Messmediumsbe-
dingungen sowie den dort genannten Betriebsspannungen 
auszulegen. 

(2) Der Messwert darf sich bei der Variation jeweils einer 
Einflussgröße innerhalb der in Tabelle 6-1 genannten Nenn-
gebrauchsbereiche nur um ± 30 % gegenüber dem bei der 
Kalibrierung nach 7.2.3.3 erhaltenen Messwert ändern, wenn 
alle übrigen Einflussgrößen in der Nähe der Bezugswerte der 
Kalibrierung möglichst unverändert bleiben. Dabei soll jedoch, 
bei der Überwachung von gasförmigen und aerosolgebunde-
nen radioaktiven Stoffen, eine Differenz von 200 hPa zwi-
schen dem Druck am Ort der Probenentnahme und dem im 
Messvolumen nicht überschritten werden. 

(3) Für die in Tabelle 6-1 aufgeführten Einflussgrößen sind 
die dort genannten Bezugswerte anzuwenden. Für die Filter-
beladung gilt der unbeladene Zustand als Bezugswert. Für die 
Untergrundstrahlung ist der Bezugswert vom Hersteller der 
Überwachungseinrichtung anzugeben. 

(4) Die Nachweisgrenzen sind bei einer Umgebungsdosis-
leistung von 0,25 μGy/h (Caesium-137) zu ermitteln. 

H i n w e i s :  
Die Ermittlung der Nachweisgrenzen bei Kernstrahlungsmessun-
gen ist in DIN ISO 11929 enthalten. 

(5) Bei Ausfall der Lüftung der Messräume ist unter Berück-
sichtigung der zu erwartenden Umgebungsbedingungen in-
nerhalb der ersten Stunde nach Ausfall der Lüftung der Kalib-
rierwert auf ± 30 % einzuhalten. 

(6) In Hinblick auf die Störfestigkeit der Messeinrichtungen 
gegen elektromagnetische Störgrößen, wie z. B. elektrostati-
sche Entladungen, elektromagnetische Felder, Störspannun-
gen, ist das Gesetz über die elektromagnetische Verträglich-
keit von Geräten (EMVG) zu beachten. 

(7) Für vor Ort installierte Messeinrichtungen oder Teile von 
Messeinrichtungen zur Überwachung der Ableitung wässriger 
Medien muss die Ausführung der Schutzart IP 54 nach DIN 
EN 60529 (Fremdkörper- und Wasserschutz) entsprechen. 

(8) Die Mess- und Probenentnahmeeinrichtungen sind so zu 
installieren oder unterzubringen, dass 
a) die in den jeweiligen Gerätespezifikationen angegebenen 

Nenngebrauchsbereiche eingehalten werden und 
b) Prüfungen, Wartung und Instandsetzung leicht möglich 

sind: 

(9) Die Elektronik der Messeinrichtungen der kontinuierlich 
zu betreibenden Überwachungseinrichtungen sollte in zentra-
len Messräumen installiert oder untergebracht werden. 

(10) Messbehälter und Probenentnahmebehälter müssen 
auszubauen und dekontaminierbar sein. Messbehälter und 
Probenentnahmebehälter, die zur Überwachung der Ableitung 
wässriger Medien dienen, müssen gespült werden können, 
ohne dass ein Ausbau erforderlich ist. 

(11) Es muss sichergestellt sein, dass bei der Überwachung 
der Ableitung wässriger Medien die untere Energieschwelle so 
eingestellt ist, dass alle Radionuklide mit Gamma-Energien 
oberhalb 0,1 MeV erfasst werden. 

6.1.2 Ausfallsicherheit 

(1) Ist ein Betriebsmedium für eine Messstelle erforderlich, 
z. B. Zählgas, so ist die Versorgung mit dem Betriebsmedium 
sicherzustellen und auf einen Ausfall hin zu überwachen. 

(2) Elektrische Verbraucher sind an das Notstromsystem 
anzuschließen. Redundante elektrische Verbraucher sind an 
redundante Schienen anzuschließen. 

(3) Kontinuierlich zu betreibende Überwachungseinrichtun-
gen sind selbstüberwachend auszuführen; es ist sicherzustel-
len, dass bei Umschaltung auf Notstromversorgung die Mes-
sung und Messwertverarbeitung nicht derart unterbrochen 
werden, dass gespeicherte Daten, z. B. Messwerte für eine 
Integration, verloren gehen. 

(4) Nach einer Stromunterbrechung müssen alle nicht unter-
brechungslos versorgten Strahlungs- und Aktivitätsüberwa-
chungssysteme einschließlich der peripheren Geräte selbst-
tätig wieder anlaufen. 

(5) Bei Messeinrichtungen, die an oder in einem Bypass 
angeordnet sind, ist der Durchfluss im Bypass zu überwachen. 
Für Messeinrichtungen, die direkt an einem System angeord-
net sind, ist der Durchfluss des Messmediums zu überwachen. 

(6) Eventuelle Zählratenverluste der Messeinrichtungen (z. B. 
durch Totzeiten) innerhalb des Messbereichs müssen als Funk-
tion der Zählrate bekannt sein und berücksichtigt werden. Eine 
Abnahme der Anzeige bei zunehmender Messgröße (Über-
steuerung) darf nicht auftreten. 
 

6.1.3 Faktoren für die statistische Sicherheit 

(1) Der Faktor k1-α nach DIN ISO 11929 hat den Wert 1,645. 

(2) Der Faktor k1-β nach DIN ISO 11929 hat den Wert 1,645. 
 

6.1.4 Schwellenwerte 

(1) Müssen Geräte im Betrieb nachjustiert werden, so sind 
fest eingebaute Einstellmöglichkeiten hierfür vorzusehen. Alle 
Einstellmöglichkeiten an den elektronischen Geräten der Über-
wachungseinrichtungen sind so anzuordnen oder abzusichern, 
dass eine Verstellung durch Unbefugte weitgehend ausge-
schlossen ist. Eine selbsttätige Verstellung muss ausge-
schlossen werden. 

(2) Geräteausfall und Überschreiten von Schwellenwerte 
müssen optisch und akustisch in der Warte angezeigt und 
aufgezeichnet oder, falls die Warte nicht besetzt ist, z. B. bei 
Reaktorstillstand, an einer anderen, während dieser Zeit stän-
dig besetzten Stelle angezeigt werden. Sammelmeldungen 
sind zulässig. Es sollte aber in der Warte, in einem War-
tenebenraum oder an einer anderen ständig besetzten Stelle 
angezeigt werden, von welcher Messstelle die Meldung 
kommt. Die akustischen Meldungen dürfen vor Behebung der 
Ursachen einzeln oder gemeinsam gelöscht werden. 

(3) Die optischen Signale in der Warte zur Ausfallmeldung 
und bei Überschreitung der oberen Schwellenwerte müssen 
den Meldezustand erkennen lassen. 
 

6.1.5 Messwertanzeige und Aufzeichnung 

(1) Die Messeinrichtungen sollen nur einen Anzeigebereich 
haben. Sind mehrere Anzeigebereiche notwendig, so müssen 
a) bei mehreren linearen Anzeigebereichen die Anzeigebe-

reiche sich um mindestens 10 % überlappen, wobei sich 
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die Skalenendwerte höchstens um den Faktor 10 unter-
scheiden dürfen, 

b) bei mehreren logarithmischen Anzeigebereichen die An-
zeigebereiche sich um mindestens eine Dekade überlap-
pen. 

(2) Werden mehrere Messeinrichtungen zur Erfassung des 
gesamten Messbereichs eingesetzt, so müssen sich deren 
Messbereiche jeweils um mindestens eine Dekade überlap-
pen. 

(3) Die Messwerte der festinstallierten Messeinrichtungen, 
sofern sie nach dieser Regel gefordert sind, sollen an den 
Messeinrichtungen angezeigt werden. In der Warte sind die in 
der folgenden Tabelle aufgeführten Werte anzuzeigen und 
aufzuzeichnen: 

 
1 Fortluft Volumenstrom 

2 radioaktive Edelgase Gesamt-Beta-
Aktivitätskonzentration 

3 an Schwebstoffen gebun-
dene radioaktive Stoffe 

Filterbeladung (Aktivität) 

Aktivitätskonzentration 

4 radioaktives gasförmiges 
Jod   

Filterbeladung (Aktivität)  

Aktivitätskonzentration 

5 Tritium Aktivitätskonzentration 

6 Kühlwasser Caesium-137-Äquivalent 1) 
1) Darf auch an einer anderen Stelle angezeigt und aufgezeichnet 
 werden. 

Tabelle 6-2: Auf der Warte anzuzeigende und aufzuzeich-
nende Werte der festinstallierten Messeinrich-
tungen 

(4) Die Aufzeichnungen müssen für einen Zeitraum von 
mindestens 3 Stunden direkt sichtbar und gut lesbar sein.  
 

6.1.6 Prüfbarkeit 

Die Überwachungseinrichtungen sind so auszulegen und 
auszuführen, dass das einwandfreie Funktionieren der Einzel-
geräte im Rahmen von erstmaligen Prüfungen nach 7.2.3 und 
wiederkehrenden Prüfungen nach 7.2.4 festgestellt werden 
kann. 
 

6.2 Spezielle Anforderungen an festinstallierte Messein-
richtungen zur Überwachung der Ableitung von radio-
aktiven Stoffe bei Störfällen 

6.2.1 Störfallfestigkeit 

(1) Alle Komponenten der Messeinrichtungen, z. B. Proben-
entnahmeeinrichtung, Messwertgeber, Messumformer, müs-
sen so ausgelegt sein, dass sie auch bei den Störfällen und 
deren Folgen, bei denen ihre Funktionsfähigkeit erforderlich 
ist, den an ihrem jeweiligen Einbauort auftretenden Umge-
bungs- und Messmediumsbedingungen widerstehen und ge-
mäß den Anforderungen dieser Regel betrieben werden kön-
nen. 

(2) Die für den jeweiligen Einbauort zu unterstellenden Um-
gebungs- und Messmediumsbedingungen sind den Störfall-
analysen zu entnehmen.  

(3) Die Messunsicherheit und das Zeitverhalten der Mess-
einrichtungen müssen unter Annahme der Störfallbedingungen 

innerhalb der zulässigen Toleranzen bleiben. Diese Toleran-
zen sind im Rahmen der Systemauslegung festzulegen. Die 
Toleranzen dürfen vom Störfallverlauf abhängig sein.  
 
6.2.2 Stromversorgung 

Detektoren, Messumformer und Datenspeicher sollen aus 
einer unterbrechungslosen Notstromversorgung versorgt wer-
den. Weitere Komponenten der Überwachungseinrichtungen, 
z. B. Begleitheizungen der Probenentnahmeeinrichtungen, 
Pumpen zur Förderung des Messmediums, sind an das Not-
stromsystem anzuschließen, wobei ein kurzzeitiger Span-
nungsausfall, z. B. während der Hochlaufzeit von Notstrom-
dieselaggregaten, zulässig ist. 

 

7 Instandhaltung der festinstallierten Überwachungs-
einrichtungen 

7.1 Wartung und Instandsetzung 

7.1.1 Durchführung 

Wartung und Instandsetzung der Überwachungseinrichtungen 
müssen nach den jeweiligen Betriebs- und Instandsetzungs-
anweisungen von fachkundigen Personen vorgenommen 
werden. 
 

7.1.2 Buchführung 

Über alle durchgeführten Wartungs- und Instandsetzungsar-
beiten ist Buch zu führen. Die Aufzeichnungen müssen min-
destens folgende Angaben enthalten: 
a) Eindeutige Bezeichnung der Überwachungseinrichtung, 
b) Art der durchgeführten Wartung oder Instandsetzung, 
c) Art und Anzahl der ausgewechselten Teile, 
d) Gründe für das Auswechseln von Teilen, 
e) für die neu eingesetzten Teile: Datum und nähere Be-

zeichnung der Prüfzeugnisse und der nach dieser Regel 
erforderlichen Prüfnachweise, 

f) Angaben über Ausfallzeiten, 
g) Datum der Wartung oder Instandsetzung und  
h) Namen und Unterschriften der fachkundigen Personen. 
 

7.2 Prüfungen 

7.2.1 Erstmalige Prüfungen 

7.2.1.1 Allgemeines 

An Überwachungseinrichtungen sind folgende Prüfungen 
durchzuführen: 
a) Nachweis der Eignung, 
b) Kalibrierung, 
c) Werksprüfung und 
d) Inbetriebsetzungsprüfung. 
 

7.2.1.2 Nachweis der Eignung 

(1) Vor erstmaligem Einsatz in einem Forschungsreaktor ist 
nachzuweisen, dass die Überwachungseinrichtungen ihre 
Aufgaben erfüllen und den spezifizierten Anforderungen genü-
gen. 

H i n w e i s :  
Anforderungen an den Nachweis der Eignung von festinstallierten 
Messeinrichtungen zur Strahlungsüberwachung sind in KTA 1505 
enthalten. 
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(2) Der Nachweis der Eignung besteht aus dem (anlagen-
unabhängigen) Nachweis von Geräteeigenschaften und der 
anlagenbezogenen Eignungsüberprüfung. 

(3) Die anlagenbezogenen Eignungsüberprüfung ist durch 
die Behörde oder einen zugezogenen Sachverständige durch-
zuführen. 
 

7.2.1.3 Kalibrierung und Überprüfung der Kalibrierung 

(1) Die Überwachungseinrichtungen einschließlich der Vo-
lumenmesseinrichtungen sind vor ihrem Einsatz zu kalibrieren. 
Diese Kalibrierung darf auch an einem typgleichen Gerät 
durchgeführt werden. 

(2) Die Messeinrichtung zur Edelgasüberwachung ist mit 
Argon-41 zu kalibrieren. Das Ansprechvermögen muss für die 
Radionuklide Xenon-133 und Krypton-85 bekannt sein. Die 
Messeinrichtung zur kontinuierlichen gammaspektrometri-
schen Messung nach 3.2.2 ist mit Krypton-85 und Xenon-133 
zu kalibrieren. 

(3) Die Messeinrichtung zur Überwachung von an Schweb-
stoffen gebundenen radioaktiven Stoffen ist für Beta-Strahlung 
sowohl mit Technetium-99 oder Kobalt-60 als auch mit Chlor-
36 oder Caesium-137 und die für Gamma-Strahlung mit Bari-
um-133 und Caesium-137 zu kalibrieren. Die Energieabhän-
gigkeit des Ansprechvermögens muss für Beta-Strahlung im 
Energiebereich von 150 keV bis 2500 keV, die für Gamma-
Strahlung im Energiebereich von 100 keV bis 1700 keV be-
kannt sein. Um die Nachweiswahrscheinlichkeit für Störnuklide 
und Untergrundstrahlung zu verringern, darf bei Messeinrich-
tungen zur Überwachung von an Schwebstoffen gebundenen 
radioaktiven Stoffen für Gamma-Strahlung die untere Schwelle 
bis auf maximal 250 keV erhöht werden. 

(4) Die Messeinrichtung zur Jodüberwachung ist mit Jod-131 
zu kalibrieren. 

(5) Die Messeinrichtung zur Tritiumüberwachung nach 3.5.2 
ist mit tritiumhaltigem Wasser zu kalibrieren. 

(6) Die Messeinrichtung zur Wasserüberwachung ist mit 
Caesium-137 zu kalibrieren. Das Ansprechvermögen muss für 
Gamma-Strahlung im Energiebereich von 100 bis 1700 keV 
bekannt sein. 

(7) Bei der Erstkalibrierung ist ein Satz von Festpräparaten 
festzulegen, mit denen jeweils ein Anzeigewert in einer der 
unteren und einer der oberen Dekaden des Messbereichs 
kontrolliert werden kann. Dafür sind folgende Festpräparate 
vorzusehen:  
a) Für die Edelgasüberwachung Kobalt-60 oder Technetium-

99 bei Messstellen für Beta-Strahlung sowie Barium-133 
oder Kobalt-57 bei Messstellen für Gamma-Strahlung so-
wie Americium-241 und Europium-152 bei der kontinuierli-
chen gammaspektrometrischen Messeinrichtung, 

b) für die Überwachung von an Schwebstoffen gebundene 
radioaktive Stoffen Kobalt-60 oder Technetium-99 bei 
Messstellen für Beta-Strahlung sowie Barium-133 oder 
Kobalt-57 bei Messstellen für Gamma-Strahlung, 

c) für die Jodüberwachung Barium-133, 
d) für die Wasserüberwachung Caesium-137 und ein Fest-

präparat zur Überprüfung der unteren Energieschwelle und 
e) für die zur Tritiumüberwachung nach 3.5.2 Caesium-137. 

(8) Im Anschluss an die Erstkalibrierung der Überwachungs-
einrichtungen ist mit einem Festpräparat in definierter und 
reproduzierbarer Geometrie ein Anschlusswert zu bestimmen, 
der später eine Überprüfung der Kalibrierung und den An-
schluss weiterer typgleicher Geräte ermöglicht. 
 

7.2.1.4 Werksprüfung 

(1) In einer Werksprüfung sind die ordnungsgemäße Her-
stellung und die einwandfreie Funktion der Überwachungsein-
richtungen nachzuweisen. 

(2) Setzen sich die Überwachungseinrichtungen aus Kom-
ponenten verschiedener Hersteller zusammen, so müssen die 
ordnungsgemäße Herstellung und einwandfreie Funktion 
dieser Komponenten durch Prüfungen beim jeweiligen Herstel-
ler nachgewiesen werden. 

(3) Die Werksprüfung ist als eine Stückprüfung durchzufüh-
ren und muss umfassen: 
a) Sichtkontrolle, 
b) Prüfung des Ausgangswertes in Abhängigkeit von der 

spezifizierten Betriebsspannungsschwankung und, 
c) Prüfung der Kennlinie mit einem Impuls- oder Stromgene-

rator mit mindestens einem Prüfwert pro Dekade des 
Messbereichs 

d) Prüfung der Übersteuerungsfestigkeit (elektronisch oder 
mittels Präparat) und 

e) Funktionskontrolle mit einem Festpräparat. 

(4) Die Werksprüfung ist durch Werkssachverständige 
durchzuführen, in begründeten Fällen in Anwesenheit der 
zuständigen Behörde oder eines zugezogenen Sachverstän-
digen. 
 

7.2.1.5 Inbetriebsetzungsprüfung 

(1) In der Inbetriebsetzungsprüfung nach Installation sind die 
einwandfreie Ausführung und Funktion der Überwachungsein-
richtungen nachzuweisen. Es müssen geprüft werden: 
a) Ausführung der Überwachungseinrichtungen, 
b) Installation der Überwachungseinrichtungen, 
c) Anzeige (mit mindestens einem Prüfwert pro Dekade des 

Messbereichs), 
d) Überprüfung der Kalibrierung (mittels Festpräparat),  
e) Schwellenwerteinstellung und Signalisierung, 
f) Anschluss an das Notstromsystem, 
g) selbsttätiges Wiederanlaufen nach Unterbrechung der 

Stromversorgung, 
h) Durchflussüberwachung, 
i) Messwertverarbeitung, 
j) Geräteausfallmeldung, 
j) Versorgung mit Betriebsmedien und 
k) Fortluft-Volumenstrommessung. 

(2) Die Inbetriebsetzungsprüfung ist durch den Betreiber 
sowie in einem von der zuständigen Behörde festgelegten 
Umfang durch die Behörde oder einen zugezogenen Sachver-
ständigen oder in deren Anwesenheit durchzuführen. 
 

7.2.2 Wiederkehrende Prüfungen 

7.2.2.1 Allgemeines 

(1) An den Überwachungseinrichtungen sind während des 
Betriebs wiederkehrende Prüfungen durchzuführen. 

H i n w e i s :  
Dabei handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Prüfungen 
und um Prüfungen nach Instandsetzungen. 

(2) Die Prüfungen müssen ohne Eingriff in die Schaltung 
(z. B. Löten) erfolgen können. 

(3) Die Prüfungen sind nach Prüfunterlagen vorzunehmen, 
in denen die den einzelnen Prüfungen zugeordneten Prüfme-
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thoden zusammengestellt sind. Hierzu gehören folgende An-
gaben: 
a) Prüfspezifikation oder Prüfvorschrift, 
b) Prüfobjekt und Prüfort, 
c) zu verwendende Prüfeinrichtungen, 
d) Prüfbedingungen und 
e) Sollwerte. 
 

7.2.2.2 Regelmäßig wiederkehrende Prüfungen 

(1) Durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen ist die 
einwandfreie Funktion der Überwachungseinrichtungen nach-
zuweisen. Dabei sind die in Tabelle 7-1 angegebenen Prüfun-
gen und Prüfhäufigkeiten zugrunde zu legen. 

(2) Die Überprüfung der Kalibrierung nach Zeile Lfd. Nr. 1 
der Tabelle 7-1 ist in der bei der Erstkalibrierung der Messein-
richtung definierten Geometrie mittels Festpräparat nach 
7.2.1.3 (7) durchzuführen. Der Sollwert der Anzeige muss mit 
der im Prüfhandbuch festgelegten Genauigkeit erreicht wer-
den. 

(3) Die Prüfungen sind durch den Betreiber oder die Behör-
de oder einen zugezogenen Sachverständigen durchzuführen. 

(4) Art, Umfang, Fristen sowie Beteiligung der Behörde oder 
eines zugezogenen Sachverständigen der wiederkehrenden 
Prüfungen sind in einer Prüfliste festzulegen. 
 

7.2.2.3 Prüfung nach einer Instandsetzung 

Nach einer Instandsetzung ist die einwandfreie Funktion durch 
eine dem Umfang der Instandsetzung entsprechende Inbe-
triebsetzungsprüfung nach 7.2.1.5 nachzuweisen. 
 

7.3 Beseitigung von Mängeln 

Mängel sind im Rahmen der im Betriebshandbuch festgeleg-
ten Reparaturzeiten zu beseitigen und einschließlich der zu 
ihrer Beseitigung getroffenen Maßnahmen zu protokollieren. 
 

7.4 Prüfnachweis 

Alle durchgeführten Prüfungen sind durch Prüfnachweise zu 
belegen. Die Prüfnachweise sind 10 Jahre aufzubewahren. 
Diese müssen mindestens die folgenden Angaben enthalten: 
a) Prüfdatum, 
b) Prüfobjekt, 
c) Prüfart, 
d) Prüfunterlagen, 
e) Prüfergebnisse, 
f) bei Mängeln: festgesetzte Fristen für die Beseitigung der 

Mängel oder den Austausch des Prüfobjektes und 
g) Name und Unterschrift des Prüfers. 
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1 2 3 4 5 

Lfd. Prüfobjekt Prüfart Prüfhäufigkeit 1) 

Nr.   durch Betreiber durch die Behörde oder 
einen zugezogenen 
Sachverständigen 

1 Überwachungs- a) Besichtigung bei Kontrollgängen jährlich 

 einrichtungen b) Überprüfung der Kalibrierung  
 mittels Festpräparat 

vierteljährlich jährlich 

  c) bei Zählrohren: Überprüfung des  
 Plateaus 

− jährlich 

2 Prüf- und Wartungs-
aufzeichnungen 

Einsichtnahme − jährlich 

3 Elektronikbaugruppen Einspeisung von Standardsignalen in 
die Transmitter (mindestens ein Wert 
pro Dekade des Messbereichs) 2) oder 
Simulation von Messwerten durch Ein-
gangssignale 
Vergleich aller Anzeigen und Auf-
zeichnung 

jährlich jährlich 

4 Signalisierung a) Betriebsbereitschaft: visuell bei Kontrollgängen jährlich 

  b) Ausfallmeldung: 

durch Unterbrechung der Spannungs-
zufuhr oder durch Auftrennen der Sig-
nalverbindung zwischen Messumformer 
und Detektor oder 
durch Vorgabe eines Wertes unterhalb 
der Ausfallschwelle 

vierteljährlich jährlich 

  c) Gefahrenmeldung: 
mit Strahlenquelle oder elektrisch 

vierteljährlich jährlich 

  d) Durchflussüberwachung 
durch Änderung des Volumenstroms 
außerhalb der Alarmschwellen 

jährlich jährlich  

5 Durchflussüberwachung 
und Betriebsmedienver-
sorgung 
ohne automatische 
Funktionskontrolle 

 
 
 
Sichtprüfung 
 

 
 
 

bei Kontrollgängen 
 

 
 
 

jährlich 
 

 mit automatischer Funk-
tionskontrolle 

Vergleich des Sollwertes mit dem  
Istwert 

vierteljährlich jährlich 

6 Fortluft-Volumenstrom Vergleich des Sollwertes mit dem  
Istwert bei Nennvolumenstrom 

jährlich jährlich 

7 Probenentnahmeein-
richtung 

Besichtigung, Überprüfung der Um-
schaltung der Ventilatoren oder Ge- 
bläse 

jährlich jährlich 

1) Wenn eine Prüfung nach Spalte 5 durchgeführt wird, darf die zu diesem Zeitpunkt fällige Prüfung nach Spalte 4 entfallen. 
2) Die Prüfmethode der Einspeisung von Standardsignalen in den Transmitter mit wenigstens einem Wert pro Dekade ist bei digital arbei-

tenden Messeinrichtungen nicht erforderlich, wenn das Programm geprüft ist und sich selbst überwacht. Hier genügt, wenn im gesamten 
Messbereich in der vorverarbeitenden Elektronik keine Umschaltungen vorgenommen werden, die Einspeisung eines Signals in der 
obersten Dekade des Messbereiches. Auch diese kann entfallen, wenn bei der Überprüfung der Kalibrierung ein Messwert in die oberste 
Dekade des Messbereiches fällt. 

Tabelle 7-1: Regelmäßig wiederkehrende Prüfungen 
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8 Messergebnisse 
8.1 Dokumentation 
8.1.1 Fließschema 

(1) Die für die Überwachung der Ableitung gasförmiger, an 
Schwebstoffen gebundener und flüssiger radioaktiver Stoffe 
eingerichteten Probenentnahme- und Überwachungseinrich-
tungen sind in übersichtliche Fließschemata einzuzeichnen. 
Durch unterschiedliche Symbole sind Art der Probenentnahme 
und Messung zu kennzeichnen. 

(2) In einer jedem Fließschema zugeordneten Beschreibung, 
z. B. in Form einer Tabelle, sind für jede Probenentnahme- 
und Überwachungseinrichtung die erforderliche Messaufgabe 
und Messdurchführung festzuhalten. Für Probenentnahmen 
sind Zweck, Art, Ort und Häufigkeit sowie die durchzuführen-
den Messungen aufzuführen. Für die Überwachungseinrich-
tungen sind die Messaufgaben und die messtechnischen 
Anforderungen, insbesondere Messart, Messeinrichtung ein-
schließlich Abschirmung, Kalibrierung, Anzeigebereiche, 
Nachweisgrenzen und Messunsicherheit anzugeben. Für das 
Messlabor sind ebenfalls die Messaufgaben und die mess-
technischen Anforderungen zu beschreiben. 
 
8.1.2 Umfang 

Die Dokumentation muss so angelegt werden, dass ein lü-
ckenloser Nachweis der Ableitung der radioaktiven Stoffe 
möglich ist. Dazu gehören die Aufzeichnungen über 
a) Aktivitätsmessungen 

(Einzelnuklid-Aktivitätskonzentrationen und Ableitungsra-
ten), 

b) Probenentnahmen 
(kontinuierlich, diskontinuierlich; Zeitpunkt, Zeitspanne), 

c) Fortluftvolumenstrom im Kamin, 
d) Wassermengen  

(Wasserarten, Zeitpunkt, Zeitspanne, Einleitungsstelle) 
und 

e) Verantwortliche und Ausführende.  

8.1.3 Belegproben 

Art, Menge und Aufbewahrungszeiten von Belegproben sind 
mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen. 
 
8.2 Berichterstattung an die Behörden 
8.2.1 Inhalt 

Die Berichterstattung an die zuständige Aufsichtsbehörde über 
die Ableitung gasförmiger, an Schwebstoffen gebundener und 
flüssiger radioaktiver Stoffe muss umfassen: 
a) Fortluftmenge, 
b) Abwassermenge, 
c) Genehmigungswerte und 
d) nuklidspezifische Aktivitätsableitung 

und die im Berichtszeitraum mit den benutzten Messeinrich-
tungen erreichten minimalen und maximalen Erkennungsgren-
zen. 
 

8.2.2 Bilanzierung 

Der nuklidspezifische Nachweis der Aktivitätsableitungen und 
der Vergleich mit den Genehmigungswerten müssen mindes-
tens kalenderjährlich vorgenommen werden. In der Bilanzie-
rung bleiben Radionuklide mit Aktivitätskonzentrationen unter-
halb der erreichten Erkennungsgrenzen außer Betracht. 
 

8.2.3 Berichtsbögen 

(1) Für die regelmäßige Berichterstattung sollen Berichtsbö-
gen nach Bild 8-1 und 8-2 benutzt werden. 

(2) In der Spalte "abgeleitete Aktivität" sind nur Werte einzu-
tragen, die sich aus Messwerten der Aktivitätskonzentration 
oberhalb der Erkennungsgrenze ergeben. Wurden keine Wer-
te oberhalb der Erkennungsgrenze ermittelt, sind die entspre-
chenden Felder mit „kleiner EG“ zu kennzeichnen. 
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Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener radioaktiver Stoffe (KTA 1507) 
Reaktor: Jahr: Fortluftmenge in m3 Gesamtverlustfaktor: 
Radionuklid Erkennungsgrenze der  

Aktivitätskonzentration 
 in der Fortluft (Bq/m3) 

abgeleitete  
Aktivität 

Genehmigungs- 
wert der Aktivitätsab-

leitung 

Bemerkung 

 min. max. in Bq in Bq/a  
Radioaktive Edelgase:      

Ar-41      
Kr-85      
Kr-85m      
Kr-87      
Kr-88      
Xe-131m      
Xe-133      
Xe-133m      
Xe-135      
Xe-135m      
Xe-138      
Sonstige radioaktive Edelgase      

Alle radioaktiven Edelgase 1)      
Alle Edelgase Gesamt-Beta-Aktivität 2)      

H-3 als Wasserdampf      

C-14 als CO2      

Summe Radionuklide als Gase oder 
gasförmige Verbindungen (außer Jod) 

     

Jod:      
I-131 gasförmig      
I-131 an Schwebstoffen gebunden 3)      

Summe Jod-131      
Sonstige      
An Schwebstoffen gebundene 
Radionuklide 3): 

     

Cr-51      
Mn-54      
Co-58      
Fe-59      
Co-60      
Zn-65      
Zr-95      
Nb-95      
Ru-103      
Ru-106      
Ag-110m      
Sb-124      
Sb-125      
Cs-134      
Cs-137      
Ba-140      
La-140      
Ce-141      
Ce-144      
Sonstige gammastrahlende Radionuklide      
Sr-89      
Sr-90      
U-234      
Pu-238      
Pu-238 + Am-241      
Pu-239      
Pu-239 + Pu-240      
Pu-240      
Am-241      
Cm-242      
Cm-244      
Sonstige alphastrahlende Radionuklide      

Summe an Schwebstoffen gebun-
dene Radionuklide 

     

1) Bei kontinuierlicher nuklidspezifischer Messung zur Bilanzierung. 
2) Bei nicht kontinuierlicher nuklidspezifischer Messung zur Bilanzierung. 
3)  enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor (auch bei Strontiumisotopen und alphastrahlenden Radionukliden) 

Bild 8-1: Muster eines Berichtsbogens über die mit der Fortluft abgeleiteten Aktivitäten 
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Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser (KTA 1507) Blatt  von  

Reaktor: Jahr: 

Wasserabgabe: m3 Art des Wassers: 

Radionuklid Erkennungsgrenze in Bq/m3 abgeleitete Aktivität Genehmigungswert Bemerkung 
 min. max. in Bq in Bq/a  

Cr-51      
Mn-54      
Co-58      
Fe-59      
Co-60      
Zn-65      
Zr-95      
Nb-95      
Ru-103      
Ru-106      
Ag-110m      
Sb-124      
Sb-125      
I-131      
Cs-134      
Cs-137      
Ba-140      
La-140      
Ce-141      
Ce-144      
Sonstige      
Sr-89      
Sr-90      
Summe      
Tritium      
Gesamt-Alpha-Aktivität      
U-234      
Pu-238      
Pu-239 + Pu-240      
Am-241      
Cm-242      
Cm-244      
Sonstige      
Summe      

Bild 8-2: Muster eines Berichtsbogens über die mit Wasser abgeleiteten Aktivitäten 
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Anhang A 

 
Anleitung zur Herstellung der Monats-, Vierteljahres- und Jahresmischproben für Bilanzierungsmessungen 

 

 

A 1 Allgemeines 

Proportional zur Menge der Ableitung des Abwassers aus 
dem Übergabebehälter sind für die Durchführung der Bilan-
zierungsmessungen Monats-, Vierteljahres- und Jahres-
mischproben herzustellen. Dabei werden zunächst die 
Monatsmischproben, aus diesen die Vierteljahresmischpro-
ben und daraus die Jahresmischprobe hergestellt. 
 

A 2 Ansäuerung und Trägerung 

Die zur Herstellung der Monatsmischproben aus dem 
Übergabebehälter entnommenen Proben sind anzusäuern 
und anschließend mit Trägermischlösung 1 und 2 zu trä-
gern. 
 

A 2.1 Ansäuerung der Proben 

Zur Ansäuerung der Proben aus dem Übergabebehälter 
wird auf 1 Liter Probe 10 ml konzentrierte Salpetersäure 
gegeben. Nach der Zugabe der Salpetersäure sollte der 
pH-Wert 1 bis 2 betragen. Der pH-Wert ist zu überprüfen. 
 

A 2.2 Trägerung der Proben  

Zur Herstellung der Trägermischlösung 1 werden die in der 
Tabelle angegebenen 13 Substanzen in 100 ml Salzsäure 
(0,1 mol l-1) gelöst. Trägermischlösung 2 ergibt sich durch 
das Lösen der beiden Substanzen SbCl3 

. 6 H2O und 
Weinsäure in 100 ml Wasser. Die Trägerung der Proben 
erfolgt durch Zugabe von jeweils 1 ml beider Trägermisch-
lösungen auf 1 Liter Probe. 

 

Trägermischlösung 1 Trägermischlösung 2 

Verbindung Menge 
in g 

Verbindung 

 

Menge 
in g 

 1. CrCl3.6 H2O 2,0  1. SbCl3.6 H2O 1,1 

 2. MnCl2.4 H2O 1,4  2. Weinsäure 4,0 

 3. FeCl3.6 H2O 1,9   

 4. CoCl2.6 H2O 1,6   

 5. ZrOCl2.8 H2O 1,4   

 6. CsCl 0,5   

 7. BaCl2.2 H2O 0,7   

 8. LaCl3.7 H2O 1,0   

 9. CeCl3.7 H2O 1,0   

10. SrCl2.6 H2O 1,2   

11. YCl3.6 H2O 1,3   

12. ZnCl2 0,8   

13. NiCl2.6 H2O 1,6   

Tabelle A-1: Zusammenstellung der Substanzen zur Her-
stellung der Trägermischlösungen 1 und 2 
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Anhang B 
 

Bestimmungen, auf die in dieser Regel verwiesen wird 

 

(Die Verweise beziehen sich nur auf die in diesem Anhang angegebene Fassung. Darin enthaltene Zitate von Be-
stimmungen beziehen sich jeweils auf die Fassung, die vorlag, als die verweisende Bestimmung aufgestellt oder 

ausgegeben wurde.) 

 
AtG  Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 

Gefahren (Atomgesetz – AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2011 (BGBl. I 
S. 1704) geändert worden ist 

StrlSchV  Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlen-
schutzverordnung – StrlSchV)) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 1459), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) 
geändert worden ist 

 

WHG  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)" 

EMVG  Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln vom 26. 
Februar 2008 (BGBl. I S. 220), geändert durch Art. 3 G v. 29.07.2009 I 2409 

 

KTA 1505 (2011-11) Nachweis der Eignung von festinstallierten Messeinrichtungen zur Strahlungsüberwa-
chung 

 

DIN EN 1822-1 (2011-01) Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) - Teil 1: Klassifikation, Leistungsprüfung, 
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 1822-1:2009 

DIN 25423-1 (1999-12) Probeentnahme bei der Radioaktivitätsüberwachung der Luft  
  Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN 25423-2 (2000-08) Probeentnahme bei der Radioaktivitätsüberwachung der Luft  
  Teil 2: Spezielle Anforderungen an die Probeentnahme aus Kanälen und Kaminen; 

Prüfungen 

DIN 25423-3 (1987-03) Probenahme bei der Radioaktivitätsüberwachung der Luft;  
  Probenahmeverfahren 

 

DIN ISO 11929 (2011-01) Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und 
Grenzen des Vertrauensbereichs) bei Messungen ionisierender Strahlung - Grundla-
gen und Anwendungen (ISO 11929:2010) 

DIN EN 60529 (2000-09) Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) 
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Dokumentationsunterlage zur Regeländerung 
 

KTA 1507 

Überwachung der Ableitungen radioaktiver Stoffe bei Forschungsreaktoren 
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1 Auftrag des KTA 

1.1 Vorbemerkung 

Aufgrund der nach Abschnitt 5.2 der Verfahrensordnung des KTA nach längstens 5 Jahren erforderlichen Überprüfung auf Än-
derungsbedürftigkeit hat der Unterausschuss STRAHLENSCHUTZTECHNIK (UA-ST) auf seiner 72. Sitzung am 16./17. Juli 
2008 über die Regel KTA 1507 beraten. 

Der UA-ST stellt fest, dass die Regel in einigen Abschnitten an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik angepasst 
werden muss. Der Anpassungsbedarf betrifft insbesondere folgende Punkte: 

• eine Terminologieangleichung an und eine Harmonisierung mit anderen KTA-Regeln der Ableitungsüberwachung, ins-
besondere mit KTA 1503.1 und KTA 1503.2 und KTA 1504, bei denen in den letzten Jahren umfangreiche Neuformu-
lierungen bei vergleichbaren Sachverhalten beschlossen worden waren und  

• Anpassung an die Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 und den aktuellen Stand der Normung. 

 

1.2 Beschlüsse 

Der Kerntechnische Ausschuss (KTA) hat auf seiner 63. Sitzung am 11. November 2008 folgenden Beschluss bezüglich der 
Regel KTA 1507 gefasst: 

Beschluss-Nr.: 63/8.4.3/1 vom 11. November 2008 

Der Unterausschuss STRAHLENSCHUTZTECHNIK (UA-ST) wird beauftragt, federführend den Entwurf zur Änderung der Regel 

KTA 1507  Überwachung der Ableitungen radioaktiver Stoffe bei Forschungsreaktoren 
 (Fassung 1998-06) 

mit einer Dokumentationsunterlage vorzubereiten und eine Beschlussvorlage dem KTA vorzulegen.  

Die Geschäftsstelle wurde beauftragt, diesen Beschluss zur Regel KTA 1507 dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger zuzuleiten.  

 

2 Beteiligte Personen 

2.1 Zusammensetzung des Arbeitsgremiums KTA 1507 

Dr. L. Brücher   AREVA NP Offenbach 

Dr. G. Buchert   Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH 

Dr. H. Keller   Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Dipl.-Ing. I. Krol   Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin 

Dr. R. Schütz   TÜV SÜD Industrie Service München 

Dr. K. Vogl   Bundesamt für Strahlenschutz Neuherberg 

Dr. B. Wierczinski  TU München, Forschungsreaktor FRM II 

Dr. G. Wissler   TÜV NORD SysTec Hamburg 
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2.2 Zusammensetzung des KTA-Unterausschusses STRAHLENSCHUTZTECHNIK (UA-ST) 

Dr. G. Röbig Areva NP GmbH, Offenbach a. M. 
(Stellvertreter: Dipl.-Phys. U. Bork, Areva NP GmbH, Erlangen) 

Vertreter der Betreiber von Atomanlagen: 

Dipl.-Ing. F. Seibold Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH 
(Stellvertreter: Dipl.-Ing. M. Bräsel, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH) 

Dr. R. Wink E.ON Kernkraft GmbH, Brokdorf 
(Stellvertreter: Dipl.-Ing. M. Baschnagel, RWE Power AG, Biblis) 

Dr.-Ing. G. Schmelz  E.ON Kernkraft GmbH, Emmerthal 
   (Stellvertreter: Dipl.-Ing. S. Meier-Schellersheim, EnBW, Obrigheim) 

Vertreter des Bundes und der Länder: 

WissOR Dr. K. Vogl Bundesamt für Strahlenschutz, Oberschleißheim 
(Stellvertreter: Dipl.-Ing. I. Krol, Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin) 

Dr. J. Müller Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Schleswig-Holstein, Kiel 
(Stellvertreter: Dipl.-Ing. O. Kosbadt, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Ver-
kehr Baden-Württemberg, Stuttgart) 

GOAR R. Fiechel Niedersächsisches Umweltministerium, Hannover 

  (Stellvertreter: Dipl.-Ing. U. Trettin, Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlicher  
   Raum und Verbraucherschutz, Wiesbaden und 
  GOAR T. Schermer, Niedersächsisches Umweltministerium, Hannover) 

Vertreter der Gutachter und Beratungsorganisationen: 

Dr. F. Meissner (Obmann) TÜV NORD SysTec GmbH, Hamburg 
  (Stellvertreter: Dr. K. Harder, TÜV NORD SysTec GmbH, Hamburg) 

Dr. C. Schauer TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München 
  (Stellvertreter: Dr. F. Meissner, TÜV NORD SysTec GmbH, Hamburg) 

Dr. habil. F. Lange (für: SSK) (Stellvertreter: Dr. M. Horn (für SSK), TÜV Rheinland, Köln) 

Dr. H.-W. Drotleff (für: ESK) TÜV Nord EnSys Hannover GmbH, Hannover 
  (Stellvertreter: Dr. R. Kohl (für RSK), TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München) 

Vertreter sonstiger Behörden und Stellen: 

Dipl.-Ing. U. Welte (für FS) Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH 
 (Stellvertreter: Dr. R. Hock (für: FS)) 

Dipl.-Ing. A. Reichert  WAK GmbH Eggenstein-Leopoldshafen  
  (Stellvertreter: Dipl.-Ing. S. Bertram, WAK GmbH Eggenstein-Leopoldshafen) 

Dipl.-Ing. H. Holder (für DGB) ) EnBW, Obrigheim 
(Stellvertreter: W. Meurer (für DGB), EnBW, Neckarwestheim) 

Dipl.-Ing. M. Treige-Wegener DIN Deutsches Institut für Normung, Berlin 

 

2.3 Zuständige Mitarbeiterin der KTA-Geschäftsstelle 

Dr. R. Volkmann   KTA-Geschäftsstelle (beim Bundesamt für Strahlenschutz), Salzgitter 
 
 
3 Erarbeitung der Regeländerung 

3.1 Erarbeitung der Regeländerungsentwurfsvorlage 

(1) Das Arbeitsgremium KTA 1507 erarbeitete den Regeländerungsentwurfsvorschlag KTA 1507 in 7 Sitzungen; die Sitzungen 
fanden statt: 

 1. Sitzung am 19. Februar 2009 bei der AREVA NP in Offenbach  

 2. Sitzung am 27. April 2009 beim Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie 

 3. Sitzung am 30. Juni/1. Juli 2009 beim TÜV SÜD Industrie Service in München  

 4. Sitzung am 22./23. September 2009 beim TÜV Nord in Hamburg 

 5. Sitzung am 18./19. November 2009 beim Institut für Kernchemie in Mainz 

 6. Sitzung am 25./26. Januar 2010 bei der AREVA NP in Offenbach  

 7. Sitzung am 27./28. April 2010 bei der KTA-GS in Salzgitter 
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(2) Auf der 7. Sitzung und in weiterer schriftlicher Abstimmung verabschiedete das Arbeitsgremium die Regeländerungsent-
wurfsvorlage in der Fassung 2010-08 zur Vorlage an den UA-ST mit der Bitte um Freigabe zum Fraktionsumlauf.  

(3) Der UA-ST hat den Regeländerungsentwurfsvorschlag auf seiner 77. Sitzung am 14./15. September 2010 behandelt und 
einstimmig in der Fassung 2010-09 (KTA-Dok.-Nr. 1507/2010/1) für den Fraktionsumlauf freigegeben. 

(4) Die Regeländerungsentwurfsvorlage KTA 1507 hat vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2010 den Gruppen des KTA zur 
Prüfung und Einholung von Meinungsäußerungen vorgelegen. Änderungsvorschläge gingen ein seitens: 

 SSK     10. Dezember 2010 
 Forschungszentrum Jülich  20. Dezember 2010 
 VdTÜV     21. Dezember 2010 
 Verein für Kernverfahrenstechnik 13. Januar 2011 
 und Analytik Rossendorf e.V. 

(5) Das Arbeitsgremium KTA 1503.1 hat am 18. Januar 2011 auf seiner 5. Sitzung die Begriffe Erkennungsgrenze und Nach-
weisgrenze und die Faktoren der statistischen Sicherheit überarbeitet. Diese Änderungen sollen nach Freigabe durch den UA-
ST auch für KTA 1507 übernommen werden.  

(6) Für die Überarbeitung der Abschnitte „Ausführung der Überwachungseinrichtungen, Instandhaltung und Messergebnisse“ 
der KTA-Regeln der Reihe 1500 wurde ein Arbeitskreis beauftragt, der alle vergleichbaren Abschnitte überprüfte. Hierbei wur-
den auch Änderungen für KTA 1507 vorgeschlagen. Es fanden zwei Sitzungen des AK 1500 statt: 

 1. Sitzung am 1. Dezember 2010 bei Mirion in München 

 2. Sitzung am 19. Januar 2011 bei Mirion in München 

(7) Im Februar 2011 beriet das Arbeitsgremium KTA 1507 in schriftlicher Form über die eingegangenen Stellungnahmen und 
verabschiedete die Regeländerungsentwurfsvorlage in der Fassung 2011-02 zur Vorlage an den UA-ST.  

(8) Der UA-ST beriet auf seiner 78. Sitzung am 22./23. März 2011 über die Regeländerungsentwurfsvorlage und beschloss 
anschließend einstimmig, dem KTA die Verabschiedung der Fassung 2011-03 (KTA-Dok.-Nr. 1507/2011/1) als Regelände-
rungsentwurf zu empfehlen. 

(9) Der KTA hat diese Regeländerungsentwurfsvorlage auf seiner 66. Sitzung am 15. November 2011 einstimmig als Regel-
änderungsentwurf in der Fassung 2011-11 verabschiedet.   Die Bekanntmachung des BMU erfolgte im Bundesanzeiger Nr. 188 
vom 14.12.2011. 

 

 

4 Berücksichtigte Regeln und Unterlagen  

4.1 Nationale Regeln und Unterlagen 

- 

 

4.2 Internationale Regeln und Unterlagen 

IAEA Safety Requirements NS-R-4 Safety of Research Reactors (2006) 

IAEA Safety Standards Series No. NS-G-4.6 Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Design and Op-
eration of Research Reactors (2008)  

 

 

5 Ausführungen zur Regeländerung 

Redaktionelle Änderungen:  

Im gesamten Regeltext wurden sprachliche Präzisierungen und Verbesserungen vorgenommen, die nicht extra erläutert wer-
den. Im Folgenden werden die durch das Arbeitsgremium vorgenommenen wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Fassung 
1998-06 erläutert. 

 

Zu: Grundlagen 

Der Abschnitt „Grundlagen“ wurde in Absatz 2 redaktionell umformuliert und Absatz 4 an die geänderte Strahlenschutzverord-
nung StrlSchV (2001) angepasst. Absatz 5c) wurde gestrichen, die Forderung ist bereits in Absatz 4 enthalten.  

 

Zu: 1 Anwendungsbereich 

In Absatz 1 keine inhaltlichen Änderungen, in Absatz 2 wurde präzisiert, dass die Anwendung der Regel auf ortsveränderliche 
Forschungsreaktoren nur insoweit erfolgen sollte, wie es unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls begründet ist, 
Absatz 3 Hinweis wurde an die StrlSchV angepasst.  
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Zu: 2 Begriffe 

Alle Begriffe wurden überprüft und bei Bedarf präzisiert sowie an die KTA-Regeln der Reihe 1500 angepasst. Als neue Begriffe 
wurden definiert:  

 2.10 Gesamt-Alpha-Aktivität 

 2.11 Gesamt-Beta-Aktivität 

 2.20 Schwellenwert: Der Begriff Grenzwert wurde im Regeltext durchgehend durch den Begriff Schwellenwert ersetzt. Die 
 vorgegebenen Werte sind nicht von der Behörde festgelegte Grenzwerte sondern innerbetriebliche Werte. 

 2.8, 2.16 Nachweis- und Erkennungsgrenzen 

Die Begriffe Erkennungs- und Nachweisgrenze werden in Anlehnung an die BMU-Messanleitungen umformuliert. Für die 
jeweilige Berechnung wird auf DIN ISO 11929 verwiesen, die bisherigen Formeln mit Verweis DIN 25482 werden gestri-
chen, sie entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Auf die Angabe neuer Näherungsgleichungen wird verzichtet, 
da sich der sehr komplexe Inhalt der DIN ISO 11929 nicht soweit reduzieren lässt, wie es für die Regeln der Strahlungs- 
und Aktivitätsüberwachung noch sinnvoll erscheint. 

2.22, 2.23 Überwachung/Vertrauensbereich: Bei dem Begriff „Überwachung“ wird in einem zweiten Hinweis klargestellt, 
dass bei einem Vergleich abgeleiteter Messwerte mit Genehmigungswerten die obere Grenze des Vertrauensbereichs 
verwendet wird. Die Angaben im Bilanzierungsbogen sind davon nicht berührt. Es wird der Begriff “Vertrauensbereich“ mit 
Verweis auf DIN ISO 11929 neu eingefügt. 

 

Folgende Begriffe wurden gestrichen, da sie für das Verständnis der Regel nicht erforderlich sind: 

 Kühlkreis, geschlossener Kühlkreis, offener Kühlkreis, primärer und sekundärer Kühlkreis 

 

Zu: 3 Überwachung der mit der Fortluft abgeleiteten radioaktiven Stoffe im bestimmungsgemäßen Betrieb 

3.1 (4): Der Begriff „automatisch“ hier gestrichen, da in der Praxis eine Meldung auf die Warte immer automatisch erfolgt. 

3.1 (5): Ergänzung, dass eine Meldung beim Einsatz von Kolbenpumpen entfällt, da beim Einsatz von Kolbenpumpen i.a. 
kein kontinuierlicher Volumenstrom vorhanden ist, der überwacht werden kann.  

3.2.1 (2): DIN 24184 wurde durch die Normenreihe DIN EN 1822 ersetzt. Teil 1 der Norm legt ein Verfahren zur Prüfung 
des Abscheidegrads von Schwebstofffiltern und eine Klassifikation nach dem Abscheidegrad fest. Die alte Klasse 
S wurde hierbei durch die Filterklasse E12 ersetzt.  

3.2.1 (4): Der erste Satz wurde gestrichen, da er inhaltlich sinngemäß in Absatz 3 enthalten ist. 

3.2.2 (4): Der Absatz wurde gestrichen. Die Ausführungen in 3.2.2 beziehen sich ausschließlich auf die Bilanzierung. Zur 
Einhaltung der Forderung in 3.2.2 (3) bezüglich der Nachweisgrenze ist eine ausreichend lange Messzeit selbst-
verständlich. Die Ausführungen in 3.2.2 (4) sind inhaltlich sinngemäß in (3) enthalten.     

3.2.2 (6):  Die Anforderung wurde umformuliert, um zu verdeutlichen, dass für den Zeitraum zwischen zwei Probenentnah-
men die Nuklidzusammensetzung der jüngsten Probe anzunehmen ist. 

3.3.1 (1):  Im letzten Satz wurde analog zu Tabelle 6-2 die Forderung ergänzt, dass auch die Aktivitätskonzentration aufzu-
zeichnen ist. Die Forderung allein nach der Filterbeladung ist nicht zielführend.  

3.3.1 (2): Ergänzung „oder Anstieg der Aktivität auf dem Filter“. Der Zusatz ergänzt die bisherigen Angaben um den abge-
leiteten Wert des Filterbeladungsanstiegs, aus dem die Aktivitätsableitung bestimmt werden kann. 

Des Weiteren wurde zur Klarstellung ein Hinweis in Anlehnung an die Regeln der Reihe KTA 1500 eingefügt. Die-
ser soll verdeutlichen, dass sich die Nachweisgrenze bei den kontinuierlichen Messungen auf die Aktivitätskon-
zentration an der Messeinrichtung bezieht. Die Nachweisgrenze bei der Bilanzierung bezieht sich jedoch auf die 
Aktivitätskonzentration in der Fortluft und berücksichtigt somit auch den Gesamtverlustfaktor.  

3.3.2 (3): Der Auswertezeitraum der Schwebstofffilter wurde analog zu KTA 1503.1 und dem Stand der Technik von einer 
Woche auf zwei Tage zu verkürzen 

3.3.2 (5): Co-60 als Bezugsnuklid wurde analog zu KTA 1503.1 entsprechend dem Stand der Messtechnik durch Cs-137 
ersetzt. 

3.3.2 (6): Der Absatz wurde gestrichen, siehe Begründung 3.2.2 (4) 
3.4.1 (1): siehe 3.3.1 (1) 
3.4.1 (2): siehe 3.3.1 (2) 
3.4.1 (6): Der Absatz wurde gestrichen, da eine geeignete kontinuierliche Überwachung der Ableitung radioaktiven Jods 

vom Arbeitsgremium als erforderlich und eine Überwachung der Funktionsfähigkeit der Filteranlage als nicht aus-
reichend erachtet wird. Zudem ist der Begriff "geeignete Überwachung der Funktionsfähigkeit" bislang nicht aus-
reichend festgelegt. Eine Überwachung der Druckdifferenzen allein zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der 
Filter ist nicht ausreichend, um auf die Messung des radioaktiven Jods, auch im Hinblick auf seine radioökologi-
sche Bedeutung und der Bedeutung in der Berichterstattung, verzichten zu können. 
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3.4.2 (5): Die Anforderung an den Schwebstofffilter wurde in diesem Absatz gestrichen. Eine Analyse der Filter innerhalb 
von einem Tag stand im Widerspruch zu der Anforderung in Absatz 3.3.2 (3), in der eine Analyse des Filters in-
nerhalb von zwei Tagen gefordert wird.  

3.4.2 (8): Der Absatz wurde gestrichen, siehe Begründung 3.2.2 (4) 
3.4.2 (10): Die Messung von I-131 wurde analog zu 3.4.2 (5) geändert in innerhalb eines Tages. 

3.5.2 (1): Die Bilanzierung der Aktivitätsableitung von Tritium mit der Fortluft bei Schwerwasserreaktoren hat nach Abschnitt 
3.5.1 (1) bis (5) zu erfolgen, da eine Bilanzierung aus den Messwerten der Beprobung dem Stand der Technik 
entspricht.  

3.7 (3): Der vorletzte Satz wurde gestrichen, siehe Begründung 3.2.2 (4) 
3.8:  In Abschnitt 3.8 wird gefordert, dass C14 in der chemischen Form Kohlenstoffdioxid zu überwachen ist. Eine Er-

mittlung von Gesamt C14, wie es KTA 1503.1 Abschnitt 3.8 (3) für Kernkraftwerke fordert, ist nach Ansicht des 
Arbeitsgremium für Forschungsreaktoren nicht gerechtfertigt, da in Forschungsreaktoren andere chemische Ver-
bindungen neben CO2 vernachlässigbar sind. Neben Kohlenstoffdioxid kommt nur organisch gebundener Kohlen-
stoff (CH4) in Frage. Für den Forschungsreaktor Berlin wurde festgestellt, dass C14 in der Abluft nur in der Form 
von CO2 vorliegt*. Für den FRM II in München sind Messungen vorhanden (**), die CH4 nur im Bereich der Er-
kennungsgrenze darstellen. Darüber hinaus wird für Kernkraftwerke international zwar Gesamt C14 verlangt, für 

die Strahlenexposition ist aber nur die chemische Verbindung CO2 von Bedeutung.  

3.9 (2)  Hinweis: Details zur Probenentnahme sind in den Normen der Reihe DIN 25423 enthalten.  

3.9 (3): Der Absatz wurde analog zu KTA 1503.1 präzisiert und gekürzt, da weitere Anforderungen ausführlicher E DIN 
ISO 2889 entnommen werden können, die in Kürze verabschiedet werden soll.  

3.9 (9): verschoben, neu 3.9 (4) 

3.9 (9 neu): Eine Bestimmung des Gesamtverlustfaktors bei Forschungsreaktoren alle 10 Jahre wurde eingefügt. Diese Mes-
sung der Qualität der Probenentnahmeeinrichtung ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Verfahrens zur Be-
stimmung der Aktivitätsableitungen. Ein kürzerer Zyklus ist bei Forschungsreaktoren nicht notwendig. Zahlenwerte 
für den GVF werden nicht vorgegeben; hier reicht die Kenntnis und Berücksichtigung des ermittelten Wertes aus, 
um die Überwachung der Ableitung bei Forschungsreaktoren ausreichend zu gewährleisten.  

Tabelle 3-4: Es wurden redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 

 

Zu 4: Überwachung der mit der Fortluft abgeleiteten radioaktiven Stoffe bei Störfällen 

4.1 (6): Die bisherige Formulierung nach einer zusätzlichen Instrumentierung im Brandfall wurde geändert, da diese nicht 
praxisgerecht ist. Es wurde die Formulierung aus KTA 1503.2 übernommen, nachdem eine ersatzweise Überwa-
chung unverzüglich zu erfolgen hat, z. B. durch eine diskontinuierliche Probenentnahme.  

4.6 1 (3):  der Absatz wurde gestrichen, da die enthaltenen Anforderungen mit den Absätzen 1 und 2 ausreichend abge-
deckt sind. 

4.6.2 (2): siehe 3.9 (3) 

4.6.2 (6) b), vorher (5): Analog zu KTA 1503.1 ist eine Bypassströmung um das Filter ohne Einschränkung auszuschließen.  

4.6.2 (6): verschoben, neu 4.6.2 (3) 

4.6.2 (7): Die Anforderung wurde wie in 3.2.2 (6) umformuliert, um zu verdeutlichen, dass für den Zeitraum zwischen zwei 
Probenentnahmen die Nuklidzusammensetzung der jüngsten Probe anzunehmen ist. Es wurde hier aber für den 
Störfall sinnvoller Weise noch ergänzt, falls eine Aussage über den jüngsten Probenentnahmezeitpunkt hinaus er-
forderlich ist, die Nuklidzusammensetzung der jüngsten Probe solange verwendet werden darf, bis eine neue 
Probe vorliegt.  

 

Zu 5: Überwachung der mit Wasser abgeleiteten radioaktiven Stoffe 

5.1.2:  Der Abschnitt wird präzisiert. Der vorletzte Satz zur Herstellung von Mischproben wird gestrichen und im ersten 
Satz ergänzt. Dies soll vorab informieren, dass auch auf Mischproben bei der Probenentnahme zu achten ist. In 
den folgenden Abschnitten steht bereits differenziert für jedes Radionuklid und jede Radionuklidgruppe welche Ar-
ten von Mischproben herzustellen sind. Es wurde ein neuer Anhang A mit einer Anleitung zur Herstellung von 
Mischproben analog zu KTA 1504 aufgenommen. Dies erscheint dem Arbeitsgremium aufgrund unterschiedlicher 
Vorgehensweisen in der Praxis notwendig. 

5.1.3 (1) ff: Die Energieschwelle wurde analog zu KTA 1504 von 0,1 MeV auf 60 keV abgesenkt, um auch Edelgase wie Xe 
133 bei der Auswertung von Proben mit zu erfassen. Siehe auch 6.1 (11) 

*Technischer Überwachungs-Verein Norddeutschland e.V., Abteilung Kerntechnik und Strahlenschutz, Stellungnahme für den Berliner Expe-
rimentierreaktor II: Dosisminimierende Maßnahmen bei der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Luft (Zusatzfragen zum Gutachten BER II 
50-89-002) Hamburg, März 1990, BER II-50-89-003, 8557-569-Rit/-571-Scu/Stv. 

** interne Messdaten des FRM 2004 bis 2009 
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5.1.3 (4) neu: In einem neuen Absatz 4 wird erlaubt, dass die Messungen nach Absatz 1 auch nuklidspezifisch durchgeführt 
werden darf, da dies zumindest bei Forschungsreaktoren übliche und bewährte Praxis ist. Das Bezugsnuklid ist 
Kobalt 60, siehe auch Ergänzung in Tabelle 5-3. 

5.1.4 (1): Im letzten Satz wurde durch konkrete Auflistung erläutert, welche Werte gemeint sind (in diesem Fall die Werte für 
die Aktivitätskonzentration und die Ableitung).  

5.1.4 (2) neu: In Ergänzung zu 5.1.3 (4) wurde ein weiterer Absatz aufgenommen, in dem bei nuklidspezifischen Messungen für 
die Ableitung aus dem Übergabebehälter die angegeben Formel verwendet werden muss. Der Wert der Summen-
formel muss kleiner als oder gleich 1 sein. 

5.1.5.1 (1): Der vierte Satz wurde gestrichen, siehe Begründung 3.2.2 (4). 

   Im letzten Satz wurde ergänzt, dass nur nachgewiesene Radionuklide mit Halbwertzeiten größer als 8 Tage in die 
Bilanzierung aufzunehmen sind, da dies aus radiologische Sicht und Berücksichtigung des Geringfügigkeitskriteri-
ums ausreichend ist. 

5.2.1:  Der Abschnitt wurde gestrichen, da es keine Forschungsreaktoren mehr mit offenen sekundären Kühlsystemen 
gibt.  

5.2.2:  Der Abschnitt wird umnummeriert in 5.2 und vgl. 5.1.3 (1) (Änderung auf 60 keV) 

5.2 (8):  siehe 5.1.3 

5.2 (11) neu: Wie beim Abwasser nach 5.1 ist auch beim Kühlwasser eine nuklidspezifische Messung zulässig. Weitere Anfor-
derungen hierzu sind in 5.2 (12) und 5.1.4 (2) formuliert. 

5.2 (12) neu: vgl. 5.2 (11) 

Tabelle 5-3/Tabelle 5-4: In den Tabellen 5-3 und 5-4 mit Anforderungen an die Überwachungseinrichtungen beim Übergabebe-
hälter und Kühlwasser wurde jeweils als Ergänzung zu den neuen Anforderungen im Regeltext eine neue Zeile 
mit Anforderungen an die nuklidspezifischen Gammamessungen aufgenommen.  

Bild 5-1: Das Bild entspricht grundsätzlich noch beispielhaft der Überwachung der mit Wasser abgeleiteten radioaktiven 
Stoffe für geschlossene sekundäre Kühlsysteme, jedoch wurde das Symbol für den Reaktor an KTA 1504 ange-
passt und die Symbole für die Absperrarmaturen im Reaktorkreislauf gestrichen. 

 

Zu 6: Ausführung der Überwachungseinrichtungen 

Tabelle 6-1: Die Bezugswerte für die Einflussgrößen Druck der Umgebungsluft und des Messmediums sind vom Hersteller 
anzugeben und werden nicht mehr auf 1013 hPa festgelegt. 

6.1.1 (4) neu: Der Absatz wurde ergänzt, da Anforderungen hierzu bislang nicht aufgeführt waren.  

6.1.1 (7): VDE 0470 Teil 1 wurde durch das Nachfolgedokument DIN EN 60529 ersetzt und das Zitat entsprechend geän-
dert, Die Schutzart IP 54 bleibt unverändert. 

6.1.1 (8):  Die Aufzählpunkte a und d wurden gestrichen, da diese zu unbestimmt und nicht praxisgerecht sind. 

6.1.1 (10):  Der Begriff „leicht“ wurde in Bezug auf „auszubauen“ gestrichen, da dies zu unbestimmt ist. 

6.1.1 (11): (auch 7.2.1.3) Bei der kontinuierlichen Überwachung der Ableitung wässriger Medien ist die Erfassung von Ra-
dionukliden mit Gamma-Energien oberhalb 0,1 MeV weiterhin ausreichend. Vgl. 5.1.3 (1)   

6.1.2 (2):  Der zweite Teil des letzten Satzes wurde gestrichen. Redundante Schienen sollen generell bei redundanten 
Verbrauchern vorhanden sein. 

6.1.2 (6) neu:  Der Absatz wurde neu aufgenommen. Der Zählratenverlust der Messeinrichtung, insbesondere durch Totzeiten, 
ist eine wesentliche Einflussgröße, die zu berücksichtigen ist und bislang nicht aufgeführt wurde. Die entspre-
chende Ergänzung wurde in (6) aufgenommen.  

6.1.3:  Die Faktoren für die statistische Sicherheit werden analog zu DIN ISO 11929 umbenannt in k1-α bei der Erken-
nungsgrenze und zusätzlich in k1-β bei der Nachweisgrenze. Für beide Faktoren wird der Wert 1,645 festgelegt. 
Die bisherige Betrachtung für bilanzierende Messungen α≠β mit k1-α=3 ist nach Ansicht des Arbeitsgremiums 
nicht sinnvoll. Dieser Wert wurde ursprünglich gewählt, um bei der Berechnung der Erkennungsgrenze in der 
Gammaspektrometrie nicht fälschlicherweise zu viele Peaks zu erkennen, was zu irrtümlich festgestellten Ablei-
tungen führen würde. Diese Annahme ist z.B. unter der Betrachtung gängiger Versionen von Gammaspektro-
metriesoftware nicht mehr sinnvoll, da hier die Identifikation von Peaks in den Auswerteroutinen mit der Berech-
nung von Erkennungsgrenzen in keinem kausalen Zusammenhang steht. Des Weiteren ist insbesondere unter 
der Vorgabe einer Bilanzierung von „Null“ bei Messergebnissen kleiner der Erkennungsgrenze (wie derzeit in der 
KTA 1503.1 vorgesehen) eine extrem hohe statistische Sicherheit (k1-α=3) bei der Berechnung der Erkennungs-
grenze nicht nachvollziehbar. Es wurde u. a. auch die derzeitige Praxis, Messergebnisse unterhalb der Erken-
nungsgrenze mit „Null“ zu bilanzieren, kritisch hinterfragt. Ein Vorschlag, für die Schlüsselnuklide gemäß der 
„Empfehlung der Kommission von 18.12.03 zu standardisierten Ableitungen“ entweder die Erkennungsgrenzen 
oder die besten Schätzwerte (der Schlüsselnuklide) nach DIN ISO 11929 zu bilanzieren wurde diskutiert und 
mehrheitlich abgelehnt. 

6.1.4:  siehe 2.20 

   Absatz 2 wurde redaktionell an die Regeln der Reihe 1500 angepasst. 
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6.1.5 (1) a):  Der Absatz wurde sprachlich präzisiert. 

6.1.5 (2) neu: In einem neuen Absatz wurde die Anforderung an eine Überlappung des Anzeigebereichs ergänzt, falls mehrere 
Messeinrichtungen zur Erfassung der Werte eingesetzt werden.  

Tabelle 6-2: Es wurde für alle Radionuklidgruppen der Fortluft ergänzt, dass die Aktivitätskonzentration anzuzeigen und aufzu-
zeichnen ist und eine Tabellenunterschrift eingefügt. Vgl. 3.3.1 (1) 

6.1.5 (3) (5):  Die Absätze wurden gestrichen. Die spezifizierten Anforderungen nach der Aufzeichnung der Messwerte sind 
ausreichend, die Art der Aufzeichnung wird, ob analog oder auf Bildschirmdisplay dem Anwender überlassen. 

6.1.5 (4): Der Begriff „mindestens“ wurde zwecks Klarstellung eingefügt. 

6.2.1 (3): Der Absatz wurde gestrichen, da die Anforderung mit Absatz 2 ausreichend ist.   

6.2.1 (4):  Der letzte Satz wurde gestrichen, da die Anforderung mit dem neuen Absatz 6.1.5 (2) abgedeckt ist. 

6.2.2:  An die unterbrechungslose Notstromversorgung sollen auch die Datenspeicher angeschlossen werden, dieses 
wurde ergänzt. 

 

Zu 7: Instandhaltung der festinstallierten Überwachungseinrichtungen 

Allgemein: 

Bei allen Anforderungen nach der Beteiligung des Sachverständigen (nach §20 AtG) bei Prüfungen im Rahmen von Genehmi-
gungs- und Aufsichtsverfahren wurde der Regeltext entsprechend eines Beschlusses des UA-ST vom 23. Februar 2010 geän-
dert in „durch die Behörde oder einen zugezogenen Sachverständigen“. Dies begründet sich mit der Ausführung des § 20 AtG, 
nachdem die Behörde einen Sachverständigen zuziehen kann, aber nicht notwendigerweise muss und die entsprechende Auf-
gabe auch selber durchführen kann. 

7.1.2 d): Analog zu allen KTA-Regeln der Reihe 1500 wurde ergänzt, dass auch die Gründe für das Auswechseln von 
Teilen aufzuzeichnen ist. 

7.2.1:  verschoben, neu 7.2.2.2 (4) 

7.2.2:  verschoben, neu 7.4  

Neue Nummerierung 7.2.3 jetzt 7.2.1 

7.2.1 Erstmalige Prüfungen: 

7.2.1.1  „oder ihrer Komponenten“ wurde gestrichen, Anpassung an 1500 

7.2.1.2  In Absatz 1 wurde der letzte Satz gestrichen, da dies inhaltlich mit KTA 1505 abgedeckt ist. Dafür wurden ein 
Hinweis und die Absätze 2 und 3 wurden zur besseren Verständlichkeit ergänzt.  

7.2.1.3 (1): In Anlehnung an KTA 1503.1 wurde ergänzt, dass auch Volumenmesseinrichtungen sind vor ihrem Einsatz zu 
kalibrieren sind.  

7.2.1.3   In Absatz 2 wurde zur Vervollständigung die Radionuklide aus Abschnitt 3.2.2 aufgeführt. Ergänzung aus Regel-
text (redaktionell) 

   In Absatz 7a) wurden die Kalibrierpräparate Americium-241 und Europium-152 und unter e) neu Caesium-137 für 
die Tritiumüberwachung aufgenommen. 

7.2.1.4  In Absatz 3 wurden die Anforderungen an die bei der Werksprüfung vorzunehmenden Prüfungen entsprechend 
dem Stand der Technik ergänzt. 

7.2.1.5  Die bei der Inbetriebsetzungsprüfung zu prüfenden Funktionen wurden an den Stand der Technik angepasst. In 
Absatz 1 c) wurde die Vorgabe, dass die Anzeige mittels Impulsgenerator zu überprüfen ist, gestrichen. Der Stand 
der Technik erlaubt auch die elektronische Simulation von Messwerten über die Software (siehe auch Tabelle 7-
1). 

Tabelle 7-1:  Die Prüfmethoden der für die wiederkehrenden Prüfungen wurden an den Stand der Technik angepasst und 
sprachlich präzisiert. 

Neue Nummerierung 7.2.4 jetzt 7.2.2 

7.2.2 Wiederkehrende Prüfungen: 

7.2.2.1  Absatz 2 wurde gestrichen, da ein Herausnehmen sicherheitstechnischer Verriegelungen ohne Abstimmung mit 
der zuständigen Behörde von vornherein aufgrund der zustimmungspflichtigen Prüfanweisungen nicht möglich ist. 

7.2.2.2  Die Absätze 2 und 3 wurden in Anlehnung die KTA-Regeln der Reihe 1500 redaktionell umformuliert. 

   Ein neuer Absatz 4 mit Anforderungen an eine Prüfliste wurden analog zu den KTA-Regeln der Reihe 1500 auf-
genommen. 

7.3   Der Abschnitt wurde in Anlehnung die KTA-Regeln der Reihe 1500 redaktionell umformuliert. 
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Zu 8 „Messergebnisse“ 

8.1.2   Der Abschnitt wurde in Anlehnung die KTA-Regeln der Reihe 1500 redaktionell umformuliert. 

8.2.3 (2) Für die Angaben im Berichtsbogen wurde ergänzt, falls keine Werte oberhalb der Erkennungsgrenze ermittelt 
wurden, hier die Angabe „kleiner EG“ einzutragen. In der Praxis wurden die entsprechenden Felder oft nicht aus-
gefüllt, so dass nicht eindeutig war, ob diese Nuklide berücksichtigt wurden. 

 

Bild 8-1, Bild 8-2: In Anpassung an die Praxis und den Vorgaben der EMPFEHLUNG DER KOMMISSION zu standardisierten 
Informationen über Ableitungen radioaktiver Stoffe mit der Fortluft und dem Abwasser aus Kernkraftwerken und 
Wiederaufarbeitungsanlagen in die Umwelt im Normalbetrieb (2003) wurden die Bilanzierungsbögen angepasst. 
Bei den in Bild 8-1 mit der Fortluft abgeleitete Aktivität werden zur Gruppe der Edelgase nun Tritium als Wasser-
dampf und C-14 aufgelistet und summiert zu Gasen oder gasförmigen Verbindungen. In der Auflistung der Jod-
gruppen gibt es keine Änderungen. Jedoch wird hier mit einer Fußnote daraufhin gewiesen, dass wie auch bei 
den an Schwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffen der Gesamtverlustfaktor mit einzurechnen ist. Zur Grup-
pe der an Schwebstoffe gebundenen radioaktiven Stoffe werden nun auch Sr 89 und Sr 90 sowie die Alphastrah-
ler gerechnet und summiert.  

Anhang A: Anhang A mit Anleitungen zur Herstellung von Mischproben wurde neu aufgenommen. Hier werden Anforderun-
gen zur Ansäuerung und Trägerung von Mischproben für Bilanzierungsmessungen angegeben und die Zusam-
menstellung der Substanzen zur Herstellung der Trägermischlösungen aufgelistet. Die Anforderungen beziehen 
sich auf die im Regeltext geforderten Monats-, Vierteljahres- und Jahresmischproben. Vgl. auch Abschnitt 5.1.2  

Anhang B: Der Anhang „Bestimmungen, auf die in dieser Regel verwiesen wird“ wurde entsprechend den übrigen Änderun-
gen und den geänderten Verweisen in der Regel angepasst und aktualisiert. Verweise, bei denen eine aktuellere 
Fassung als in der alten Regel verwiesen existiert, wurden überprüft und angepasst. Zurückgezogene Normen 
wurden ggfs. durch die ihre Nachfolgedokumente ersetzt. 
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